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Vorlage
Federführende Dienststelle:
FB 56 - Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration
Beteiligte Dienststelle/n:

Vorlage-Nr:

Status:

Datum:
Verfasser/in:

FB 56/0337/WP18

öffentlich

10.11.2023
FB 56/600

Bezuschussung von Begegnungszentren von Migranten*innen-
organisationen
 Ziele:  Klimarelevanz

 keine

Beratungsfolge:

Datum Gremium Zuständigkeit
29.11.2023 Integrationsrat Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Integrationsrat nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und beschließt, die Vergabe 

der Mietzuschüsse an alle antragstellenden Vereine aus dem Jahr 2023 zu genehmigen. 

Prof. Dr. Sicking

(Beigeordneter)
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Finanzielle Auswirkungen

JA NEIN

x

Investive 
Auswirkungen

Ansatz

20xx

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx

Ansatz 

20xx ff.

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx ff.

Gesamt-

bedarf (alt)

Gesamt-

bedarf 

(neu)

Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0 0 0

+ Verbesserung /

- Verschlechterung
0 0

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

konsumtive 
Auswirkungen

Ansatz

20xx

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx

Ansatz 

20xx ff.

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx ff.

Folge-

kosten (alt)

Folge-

kosten 

(neu)

Ertrag 0 0 0 0 0 0

Personal-/

Sachaufwand
0 0 0 0 0 0

Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0 0 0

+ Verbesserung /
- Verschlechterung

0 0

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):
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Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die 
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

x

Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:

gering mittel groß nicht ermittelbar

x

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

x

Größenordnung der Effekte
Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)

mittel  80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)

groß  mehr als 770 t / Jahr  (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)

mittel  80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)

groß  mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:

 vollständig

 überwiegend (50% - 99%)

 teilweise (1% - 49 %)

nicht

nicht bekannt
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Erläuterungen:
Für das Jahr 2023 haben 15 Vereine einen Antrag auf Mietzuschuss gestellt. Eine Übersicht über alle 

Antragstellenden findet sich in Anlage 1. 

Alle Vereine haben die notwendigen Unterlagen vorgelegt, sodass die Anträge auf ihre Förderfähigkeit 

hin geprüft werden konnten. Zudem haben sich alle Vereine im Laufe des vergangenen Jahres mit 

ihrer Arbeit im Integrationsrat vorgestellt.

Die „Richtlinien für die Bezuschussung von Begegnungszentren von Migranten*innen-Organisationen“ 

(Anlage 2) wurden vom Integrationsrat in seiner Sitzung am 13.05.2020 und im Ausschuss für 

Soziales, Integration und Demographie am 14.05.2020, mit Wirkung ab dem 01.01.2021, 

verabschiedet. 

Gemäß den aktuell vorliegenden Richtlinien (siehe Anlage 2) gilt Folgendes:

„Vereine können als förderungsfähig anerkannt werden, wenn

a. sie ihren Sitz in der Stadt Aachen haben.

b. sie im Vereinsregister eingetragen sind.

c. ihre Satzungsziele der Verständigung der gesellschaftlichen Gruppen untereinander und 

der Integration dienen.

d. sie sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes für 

die Bundesrepublik Deutschland und zu den UN-Menschenrechten bekennen.

e. ihre Angebote in der Stadt Aachen stattfinden und einen kontinuierlichen und integrativen 

Charakter im Sinne des Integrationskonzeptes der Stadt Aachen haben.

f. ihre Angebote öffentlich zugänglich für alle Menschen sind.

Nicht gefördert werden Migranten*innen-Organisationen, die überwiegend kommerzielle, politische 

oder religiöse Ziele verfolgen.“

Die in den Richtlinien enthaltene Formulierung, der Ausschluss einer Förderung aufgrund von 

„überwiegend […] religiösen Zielen“, führte zu einer Diskussion im Integrationsrat bezüglich einer 

notwendigen Änderung der Richtlinien. Die am 07.12.2022 vom Integrationsrat beauftragte Änderung 

der o.g. Richtlinien ist in Arbeit, konnte allerdings aufgrund von personellen Engpässen und einem 

weiterhin bestehenden hohen Arbeitsaufkommen im Bereich Geflüchtete und Integration noch nicht 

final erfolgen. Die Verwaltung bemüht sich um eine zeitnahe Erledigung.

Aktuelle Antragslage:
Nach Prüfung der Anträge und der eingereichten Unterlagen ergaben sich bei zehn Vereinen keine 

Zweifel an der Förderfähigkeit, sodass eine Bezuschussung zu den Mietkosten ohne Weiteres 

erfolgen kann.

Bei fünf Vereinen sind „religiöse Ziele“ gemäß den Vereinssatzungen gegeben. In den Vorstellungen 

dieser Vereine in den Sitzungen des Integrationsrates im Jahr 2022 wurde jedoch aus Sicht der 

Verwaltung deutlich, dass alle Antragstellenden durch ihre Vereinsarbeit zur Integration von (neu-) 

zugewanderten Menschen beitragen und so den grundsätzlichen Zielen der Förderung entsprechen. 
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Alle fünf Vereine haben in den vergangenen Jahren eine beantragte Bezuschussung für die 

Begegnungszentren ihrer Vereine erhalten. 

Wie in der Integrationsratssitzung vom 13.05.2020 festgehalten, obliegt die Entscheidung einer 

Förderung final dem Integrationsrat.

Im Folgenden sind die fünf Vereine nochmals aufgeführt:

Nr. 1 - Alevitisches Kulturzentrum
Gemäß der Vereins-Satzung (Anlage 3) soll u.a. über den alevitischen Glauben aufgeklärt und 

informiert werden (vgl. Vereinszweck, § 2 d). Es gibt acht weitere Vereinszwecke. Der Vereinssitz ist, 

entgegen der vorliegenden Satzung, inzwischen in der Stadt Aachen. Dazu liegt der Verwaltung ein 

Auszug aus dem Registerportal der Länder vor.

Der Verein hat im Zeitraum 2010 – 2022 für alle 13 Jahre einen Mietzuschuss erhalten und sich in der 

Integrationsratssitzung vom 31.08.2022 persönlich vorgestellt.

Nr. 2 - Bosnisch-Herzegowinischer Kulturverein Aachen – Euregio Maas-Rhein e.V.
Gemäß der Vereins-Satzung (Anlage 4) ist u.a. ein Zweck des Vereines, die Teilnahme an 

Vorlesungen über Religionen (vgl. Zweck und Ziel des Vereins, § 2, Absatz 1, Satz 5). Es gibt 6 

weitere Vereinszwecke und sieben Vereinsziele. Der Verein hat im Zeitraum 2010 – 2022 für alle 13 

Jahre einen Mietzuschuss erhalten und hat sich in der Integrationsratssitzung vom 01.06.2022 

persönlich vorgestellt.

Nr. 3 - Centre Evangelique El Shaddai
Gemäß der Vereins-Satzung (Anlage 5) verfolgt der Verein religiöse Zwecke (vgl. Zweck des Vereins, 

§ 2, Absatz 2). Der Verein hat im Zeitraum 2012 – 2022 für alle 11 Jahre einen Mietzuschuss erhalten 

und hat sich in der Integrationsratssitzung vom 06.04.2022 persönlich vorgestellt.

Nr. 4 - Christliche Internationale Liga Aachen e.V.
Gemäß der Vereins-Satzung (Anlage 6) werden religiöse Zwecke verfolgt (vgl. Zweck der Gemeinde, 

§ 2, Absatz 1, 3a) und 4a)). Es gibt 7 weitere Vereinszwecke. Der Verein hat im Zeitraum 2012 – 2022 

für alle 11 Jahre einen Mietzuschuss erhalten und hat sich in der Integrationsratssitzung vom 

02.02.2022 persönlich vorgestellt.

Nr. 5 - Foundation Stone Ministry e.V.
Gemäß der Vereins-Satzung (Anlage 7) werden religiöse Zwecke verfolgt (vgl. Zweck und Aufgabe 

der Gemeinde, § 2, Absatz 1, 3 und 4). Es gibt 3 weitere Vereinszwecke. Der Verein hat im Zeitraum 

2010 – 2022 für 5 Jahre einen Mietzuschuss erhalten (2018 – 2022) und sich in der 

Integrationsratssitzung vom 06.04.2022 persönlich vorgestellt.
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Anlage/n:
Anlage 1: Übersicht über alle Antragstellenden 2023

Anlage 2: „Richtlinien für die Bezuschussung von Begegnungszentren von Migranten*innen-

Organisationen“

Anlage 3: Satzung und Sachbericht 2022 des Alevitischen Kulturzentrums

Anlage 4: Satzung und Sachbericht 2022 des Bosnisch-Herzegowinischen Kulturvereins Aachen – 

Euregio Maas-Rhein e.V.

Anlage 5: Satzung und Sachbericht 2022 des Centre Evangelique El Shaddai

Anlage 6: Satzung und Sachbericht 2022 der Christlichen Internationalen Liga Aachen e.V.

Anlage 7: Satzung und Sachbericht 2022 der Foundation Stone Ministry e.V.
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Anlage 1: Übersicht der Antragstellenden 2023 
 

Beantragende Vereine für die Bezuschussung von Begegnungszentren 
von Migranten*innenorganisationen im Jahr 2023     
        
• Aachen Halkevi, Türkisches Volkshaus in Aachen e.V.   

Höhe des Zuschusses: 1.952,31 € 

• Alevitisches Kulturzentrum, Alevi Kültür Merkezi 

Höhe des Zuschusses: 1.705,94 €        

• Arbeitskreis Indonesien e.V. 

Höhe des Zuschusses: 715,66 € 

• Centre Evangelique El Shaddai 

Höhe des Zuschusses: 3.151,55 € 

• Christliche Internationale Liga Aachen e.V. 

Höhe des Zuschusses: 3.219,10 € 

• Deutsch-Vietnamesischer Freundeskreis e.V. 

Höhe des Zuschusses: 1.173,52 € 

• Foundation Stone Ministry e.V. 

Höhe des Zuschusses: 4.209,44 € 

• Griechische Gemeinde 

Höhe des Zuschusses: 1.530,99 € 

• Bosnisch-Herzegowinischer Kulturverein Aachen – Euregio Maas-Rhein e.V. (Kulturverein der 

Bosniaken e.V.) 

Höhe des Zuschusses: 2.951,09 € 

• Kurdisches Volkshaus Aachen 

Höhe des Zuschusses: 3.020,36 € 

• Mosaik e.V. 

Höhe des Zuschusses: 1.447,72 € 

• Polregio.eu 

Höhe des Zuschusses: 1.216,96 € 

• Spanischer Kulturverein 

Höhe des Zuschusses: 4.725,26 € 

• Ungarisch-Deutscher Freundeskreis 

Höhe des Zuschusses: 1.825,44 € 

• Verein der Togoischen zur Erziehung und der Kulturellen Entwicklung (A.T.E.D.C.) 

Höhe des Zuschusses: 2.154,66 € 

Insgesamt 15 Anträge 
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R i c h t l i n i e n 
 
für die Bezuschussung von Begegnungszentren von Migranten*innen-Organisationen vom 14.05.2020. 
 
I. Begriffsbestimmung 
 
Migranten*innen-Organisationen (MO) sind die von Menschen mit Migrationshintergrund gegründeten 
Vereine, die ihre Interessen wahren und vertreten.  
 
II Förderung 
 

1. Anerkannt werden nur im Vereinsregister eingetragene Migranten*innen-Organisationen, die in 
der Stadt Aachen ein eigenes Begegnungszentrum unterhalten und die laut ihrer Satzung 
nachhaltig das Ziel verfolgen, die Integration der in der Stadt Aachen lebenden Einwohnerinnen 
und Einwohner mit Migrationshintergrund zu fördern sowie die Verständigung der 
gesellschaftlichen Gruppen untereinander zu verbessern. 
Förderungsfähig sind ausschließlich die mit der Anmietung und Unterhaltung dieses Zentrums 
zusammenhängenden Kosten, z.B. Mietkosten, Stromkosten und Heizkosten. Nicht 
förderungsfähig sind Kosten wie Telefonkosten, Internetkosten oder Kosten für Bürobedarf. 

 
Vereine können als förderungsfähig anerkannt werden, wenn 
 

a. sie ihren Sitz in der Stadt Aachen haben. 
b. sie im Vereinsregister eingetragen sind. 
c. ihre Satzungsziele der Verständigung der gesellschaftlichen Gruppen untereinander 

und der Integration dienen. 
d. sie sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes für 

die Bundesrepublik Deutschland und zu den UN-Menschenrechten bekennen. 
e. ihre Angebote in der Stadt Aachen stattfinden und einen kontinuierlichen und 

integrativen Charakter im Sinne des Integrationskonzeptes der Stadt Aachen haben. 
f. ihre Angebote öffentlich zugänglich für alle Menschen sind. 

 
Nicht gefördert werden Migranten*innen-Organisationen, die überwiegend kommerzielle, politische oder 
religiöse Ziele verfolgen. 
 

2. Jeder förderungsfähige Verein erhält einen Sockelbetrag.                                         
Dieser Betrag errechnet sich in der Weise, dass 40 Prozent des Haushaltsansatzes zu gleichen 
Teilen auf die förderungsfähigen Vereine verteilt werden.  

3. Neben dem Sockelbetrag erhält jeder förderungsfähige Verein einen Aufstockungsbetrag. 
Dieser Betrag errechnet sich durch die prozentuale Verteilung des geminderten 
Haushaltsansatzes. Der anfallende Prozentsatz wird im Verhältnis zur Gesamtsumme der 
Ausgaben aller Vereine ermittelt. Als Ausgaben gelten die Miet-, Heizungs-, Strom- und 
Nebenkosten für das Begegnungszentrum. Die Ausgaben müssen durch vorzulegende 
Verwendungsnachweise belegt werden. Bei Neuanträgen werden entsprechende Schätzungen 
vorgenommen.  

4. Die Gesamtförderung kann nicht höher sein als die anerkennungsfähigen Kosten. 
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III Antragsverfahren 
 
1. Die Anträge auf Bezuschussung sind bis zum 30.04. des jeweiligen Jahres schriftlich beim 

Kommunalen Integrationszentrum der Stadt Aachen einzureichen. Später eingehende Anträge 
werden nicht mehr berücksichtigt.  
Die benötigten  Unterlagen müssen vollständig bis zum 31.07. eingereicht werden. 
Nur nachgewiesene Kosten können bei der Berechnung berücksichtigt werden. Unvollständige 
Anträge werden nicht berücksichtigt. 

 
1.1 Bei einem Erstantrag sind folgende Unterlagen notwendig: 

 
1.1.1 Formloser Antrag auf Mietzuschuss mit Kontaktdaten 
1.1.2 Aktuelle Vereinssatzung 
1.1.3 Nachweis über die Eintragung im Vereinsregister 
1.1.4 Mietvertrag über die Anmietung der Begegnungsstätte sowie Nachweis der 

aktuellen Miethöhe 
1.1.5 Überweisungsbelege der letzten Monate oder Bestätigung des*r Vermieters*in 

über die Mietzahlungen 
1.1.6 Nachweis über die Stromkosten durch eine Jahresabrechnung 
1.1.7 Nachweis über Heizkosten (sofern nicht in der Miete enthalten) durch eine 

Jahresabrechnung 
1.1.8 Bankverbindung (IBAN) 

 
1.2 Bei einem Wiederholungsantrag sind folgende Unterlagen notwendig: 

 
1.2.1 Formloser Antrag auf Mietzuschuss mit Kontaktdaten 
1.2.2 Überweisungsbelege der letzten Monate oder Bestätigung des*r Vermieters*in 

über die Mietzahlungen und die aktuelle Miethöhe 
1.2.3 Nachweis über die Stromkosten durch eine Jahresabrechnung 
1.2.4 Nachweis über Heizkosten (sofern nicht in der Miete enthalten) durch eine 

Jahresabrechnung 
1.2.5 Verwendungsnachweis des Vorjahres 

 
Bei einem Erstantrag erfolgt eine Prüfung in Form einer örtlichen Besichtigung durch einen städtischen 
Mitarbeitenden, ob die Nutzung der Räume im Sinne der Satzung erfolgt. 
Alle Änderungen, insbesondere der Satzung und der Miete, sind unverzüglich schriftlich mitzuteilen, 
ebenso ein Umzug/Auszug aus den Vereinsräumlichkeiten. 
 
2. Der Antrag ist von einer zeichnungsberechtigten Person zu unterschreiben. Hierbei ist die 

Funktion dieser Person im Verein anzugeben. Wer zeichnungsberechtigt ist, ergibt sich aus der 
Satzung. 

3. Die Stadt Aachen behält sich vor, eine Überprüfung der gemachten Angaben vorzunehmen.  
4. Die Gewährung der Zuschüsse erfolgt im Rahmen der zur Verfügung stehenden 

Haushaltsmittel. Ein Rechtsanspruch auf Zahlung der Zuschüsse besteht nicht.  
5. Die Entscheidung wird dem Antragsteller oder der Antragstellerin in Form eines 

Zuwendungsbescheides durch die Stadt Aachen mitgeteilt. 
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IV        Inkrafttreten 
 

Die Richtlinien werden für die Verteilung der Zuschüsse ab dem Jahr 2021 angewendet. Damit          
treten die Richtlinien für die Bezuschussung von Ausländervereinen vom 17.03.1994 außer 
Kraft. 
 
 
Aachen, den 14.05.2020 
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9Z^hf^hhgZf`asfic\ \Z\ZcwWZf YZb MdfghVcY(

W$ ;Zf MdfghVcY `Vcc ^c YZf YZf 8i[cV]bZ [da\ZcYZc 
D^h\a^ZYZfjZfgVbbaic\ \Z\Zc Y^Z 8i[cV]bZ <^cgefiX] Zf]ZWZc(
;^Z D^h\a^ZYZfjZfgVbbaic\ ZchgX]Z^YZh YVcc wWZf Y^Z 8i[cV]bZ(
CZ]ch Y^Z D^h\a^ZYZfjZfgVbbaic\ Y^Z 8i[cV]bZ VW& gd ZcYZh Y^Z 
D^h\a^ZYgX]V[h Vb <cYZ YZg KV\Zg YZf MZfgVbbaic\ ib ,.(** L]f(

X$ ;^Z D^h\a^ZYgX]V[h ZcYZh YifX] KdY& 8ighf^hh dYZf 8iggX]aiy YZg 
D^h\a^ZYg(

Y$ ;Zf 8ighf^hh WZYVf[ Z^cZf gX]f^[ha^X]Zc <f`asfic\ YZg D^h\a^Z'
YZg& Y^Z YfZ^ DdcVhZ jdf YZb \ZkwcgX]hZc 8ighf^hhghZfb^c \Z\ZcwWZf 
YZb MdfghVcY VW\Z\ZWZc kZfYZc biy(

Z$ ;Zf MdfghVcY `Vcc Z^c D^h\a^ZY& kZaX]Zg g^X] jZfZ^cggX]sY^'
\ZcY jZf]sah dYZf g^X] b^h D^h\a^ZYgWZ^hfs\Zc asc\Zf Vag gZX]g 
DdcVhZ ^c IwX`ghVcY WZ[^cYZh& jdc YZf D^h\a^ZYgX]V[h ^b MZfZ^c 
ViggX]a^Z>Zc( ;V\Z\Zc `Vcc YZf 8ig\ZgX]adggZcZ ^c YZf YZb 8ig'
gX]aiy [da\ZcYZc D^h\a^ZYZfjZfgVbbaic\ <^cgefiX] Zf]ZWZc& wWZf 
YZc Y^Z D^h\a^ZYZfjZfgVbbaic\ YVcc ZchgX]Z^YZh(
<f`asfh Y^ZgZ YZc 8iggX]ai> [wf ick^f`gVb& gd \^ah Zf Vag c^X]h 
!("'%#) 

[$ JX]VYZcgZfgVhnVcgefwX]Z Vi[\ficY Z^cZg 8iggX]aiggZg jdc 
D^h\a^ZYZfc \Z\Zc YZc MZfZ^c g^cY Vig\ZgX]adggZc(

\$ <^c D^h\a^ZY& kZaX]Zg YZc MZfZ^c gX]sY^\h& ]V[hZh cVX] 
YZc \ZgZhna^X]Zc 9Zgh^bbic\Zc(

]$ Z^c cZiZg D^h\a^ZY Zf]sah V`h^jZg icY eVgg^jZg NV]afZX]h 
cVX] YfZ^bdcVh^\Zf D^h\a^ZYgX]V[h(

-
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( ^$ wWZf Z^cZ <]fZcb^h\a^ZYgX]V[h ^b MZfZ^c ZchgX]Z^YZh Y^Z 
D^h\a^ZYZfjZfgVbbaic\(

x .$ =^cVcn^Zfic\

V$ ;Zf MZfZ^c YZX`h gZ^cZ BdghZc Vig D^h\a^ZYgWZ^hfs\Zc& JeZcYZc 
icY gdcgh^\Zc <^ccV]bZc& ^cgWZgdcYZfZ Vig YZb 9iy\ZaYWZfZ^X](

W$ ;Zf D^h\a^ZYgWZ^hfV\ ^gh bdcVha^X] ni Zchf^X]hZc icY k^fY jdc 
YZf D^h\a^ZYZfjZfgVbbaic\ [Zgh\ZgZhnh(

X$ =wf YVg >fwcYic\g_V]f \^ah [da\ZcYZ JhV[[Zaic\4
'9Zfi[ghsh^\Z nV]aZc ,*(** ;D(
' IZchcZf& JhiYZchZc& 8fWZ^hgadgZ icY ?Vig[fViZc nV]aZc +*(** ;D(
' JX]waZf nV]aZc -&** ;D(

Y$ JeZcYZc kZfYZc \Z\Zc Hi^hhic\ Zch\Z\Zc\ZcdbbZc(

Z$ ;Zf MZfZ^c k^fY g^X] WZ^ YZc fZ\^dcVaZc >Zf^X]hZc icY 9Z]vfYZc 
YZf =^cVcn jZfkVahic\ ^c Y^Z C^ghZ YZf [wf 9iy\ZaYnV]aic\Zc ni 
WZfwX`g^X]h^\ZcYZc @cgh^hih^dcZc Vi[cZ]bZc aVggZc(

x -$ Ff\VcZ YZg MZfZ^cg

;^Z Ff\VcZ YZg MZfZ^cg g^cY
' Y^Z D^h\a^ZYZfjZfgVbbaic\&
' YZf MdfghVcY&

' Y^Z Gfw[ic\g`dbb^gg^dc(

x 0$ D^h\a^ZYZfjZfgVbbaic\

V$ ;^Z D^h\a^ZYZfjZfgVbbaic\ WZghZ]h Vig YZc MZfZ^cgb^h\a^ZYZfc(

W$ ;^Z D^h\a^ZYZfjZfgVbbaic\ [^cYZh g^X] VaaZ nkZ^ AV]fZ nigVbbZc& 
ib YZc MdfghVcY gdk^Z Y^Z Gfw[ic\g`dbb^gg^dc ni ks]aZc icY Y^Z 
8fWZ^h YZg MdfghVcYZg ni efw[Zc icY ni WZkZfhZc(

X$ 8i[ 9ZgX]aiy YZg MdfghVcYZg `Vcc Y^Z ViyZfdfYZcha^X]Z D^h'
\a^ZYZfjZfgVbbaic\ Z^cWZfi[Zc kZfYZc(
;Zf MdfghVcY ]Vh Y^Zg ViX] Vi[ 8chfV\ YZf Gfw[ic\g`dbb^gg^dc icY 
Vi[ gX]f^[ha^X]Zc 8chfV\ b^cYZghZcg Z^cZg ;f^hhZag YZf D^h\a^ZYZf 
icjZfnw\a^X] ni jZfVcaVggZc(

Y $ ;^Z D^h\a^ZYZfjZfgVbbaic\ ^gh YifX] YZc MdfghVcY Z^cniWZfi[Zc( 
?^Zfni g^cY Y^Z D^h\a^ZYZf gX]f^[ha^X] ichZf 9Z`Vcch\VWZ YZf
jdfasi[^\Zc KV\ZgdfYcic\ b^cYZghZcg j^ZfnZ]c KV\Z jdf YZb KZfb^c ni 
aVYZc(
<fgX]Z^cZc kZc^\Zf Vag Y^Z ?sa[hZ YZf D^h\a^ZYZf& gd ^gh YZf 
MZfZ^c c^X]h WZgX]aiy[s]^\(

.
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?^ZfVi[ ^gh jdb MdfghVcY Z^cZ kZ^hZfZ D^h\a^ZYZfjZfgVbbaic\ j^Zf'
nZ]c KV\Z geshZf Z^cniWZfi[Zc& ni YZf b^cYZghZcg g^ZWZc KV\Z jdf 
YZb KZfb^c \ZaVYZc kZfYZc biy(
;^ZgZ ^gh icVW]sc\^\ jdc YZf 8cnV]a YZf ZfgX]^ZcZcZc D^h\a^ZYZf 
WZgX]aiy[s]^\(
;^ZgZ 9ZgX]aiy[s]^\`Z^h biy Vi[ _ZYZf D^h\a^ZYZfjZfgVbbaic\ jdb 
MdfghVcY [Zgh\ZghZaah kZfYZc(

x 1$ 8Wgh^bbic\Zc

V$ ;^Z D^h\a^ZYZfjZfgVbbaic\ [Vyh ^]fZ <chgX]Z^Yic\Zc b^h Z^c[V 
Z]Zf DZ]f]Z^h& gdkZ^h Y^Z icVWY^c\WVfZc \ZgZhna^X]Zc IZ\Zaic\Zc 
dYZf Y^ZgZ JVhnic\ c^X]hg VcYZfZg jdf gX]fZ^WZc(

W$ 8Wgh^bbic\Zc icY NV]aZc `vccZc \Z]Z^b dYZf d[[Zc Zf[da\Zc(

X$ rWZf YZc 8chfV\ Z^cZg D^h\a^ZYZg Vi[ \Z]Z^bZ 8Wgh^bbic\ dYZf 
NV]a ZchgX]Z^YZh Y^Z D^h\a^ZYZfjZfgVbbaic\ b^h Z^c[VX]Zf DZ]f'
]Z^h(
Y$ 9Z^ Jh^bb\aZ^X]]Z^h ZchgX]Z^YZh WZ^ NV]aZc YVg Cdg(

x 2 $ MdfghVcY

^ V$ ;Zf MdfghVcY WZghZ]h Vig [wc[ D^h\a^ZYZfc icY YfZ^ ghZaajZf'
hfZhZcYZc D^h\a^ZYZfc& YZfZc BdbeZhZcn g^X] k^Z [da\h fZ\Zah4

!(( ! ~ ( ((

W$ ;Zf Mdfg^hnZcYZ Wnk( gZ^c _ZkZ^a^\Zf JhZaajZfhfZhZf jZfhf^hh
VaaZ^c YZc MZfZ^c cVX] ViyZc(

4 <^cZ 8igcV]bZ jdc YZb 8aaZ^cjZfhfZhic\gfZX]h WZghZ]h aZY^\a^X]
5 ]^cg^X]ha^X] YZg JVhnic\geic`hZg x 2\(

X$ ;Zf nkZ^hZ Mdfg^hnZcYZ jZfhf^hh YZc MZfZ^c WZ^ MZf]^cYZfic\ 
YZg ZfghZc Mdfg^hnZcYZc&

Y$ ;Zf Yf^hhZ Mdfg^hnZcYZ jZfhf^hh YZc MZfZ^c WZ^ MZf]^cYZfic\ 
YZg +( icY ,( Mdfg^hnZcYZc&

Z$ ;Zf JX]f^[h[w]fZf [w]fh YVg Gfdhd`daa YZf D^h\a^ZYZfjZfgVbb'
aic\ icY YZc aVi[ZcYZc JX]f^[hjZf`Z]f YZg MZfZ^cg&

[$ ;Zf BVgg^ZfZf jZfkVahZh BdchZc YZg MZfZ^cg icY ^gh [wf Y^Z 
9iX]]Vahic\ nighscY^\(

\$ 8ignS]aSicSc TVig _YZb MZfZ^cgjZfbv\Zc `vccZc cif YifX]
Y f Z ^ D'^'h}O^u'Y'Z'f YZg MdfghVcYZg \ZbZ^cgVb jZfVcaVyh kZfYZc(
;^ZgZ 9ZgX]fsc`ic\ k^f`h ViX] \Z\Zc ;f^hhZ(

]$ MdfghVcYgWZgX]awggZ kZfYZc b^h Z^c[VX]Zf DZ]f]Z^h \Z[Vyh(

/
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x 3$ Gfw[ic\g`dbb^gg^dc

V$ ;^Z Gfw[ic\g`dbb^gg^dc WZghZ]h Vig YfZ^ dfYZcha^X]Zc icY 
nkZ^ ghZaajZfhfZhZcYZc D^h\a^ZYZfc(

W$ J^Z efw[h Y^Z <^ccV]bZc icY 8ig\VWZc YZg MZfZ^cg icY WZf^X]hZh 
]^ZfwWZf YZf D^h\aSYZfjZfgVbbaic\(

X$ NZcc Y^Z Gfw[ic\g`dbb^gg^dc LcfZ\Zabsy^\`Z^hZc [ZghghZaah& 
biy g^Z icjZfnw\a^X] Y^Z D^h\a^ZYZfjZfgVbbaic\ Z^cWZfi[Zc aVggZc(

x +*$ Gfdhd`daaZ

V$ rWZf VaaZ 9ZgX]awggZ& NV]aZc icY 8Wgh^bbic\Zc YZf MZfZ^cgdf\VcZ 
bwggZc E^ZYZfgX]f^[hZc \Z[Zfh^\h kZfYZc(

W$ E^ZYZfgX]f^[hZc wWZf Y^Z D^h\a^ZYZfjZfgVbbaic\ bwggZc jdb 
Mdfg^hnZcYZc& YZb JX]f^[h[w]fZf icY YZb BVgg^ZfZf ichZfnZ^X]cZh 
kZfYZc(

X$ ;^ZgZ Gfdhd`daaZ g^cY Vi[niWZkV]fZc(

x ++$ 8i[avgic\

V$ ;Zf MZfZ^c `Vcc cif jdc Z^cZf Z^\Zcg ni Y^ZgZb QkZX`Z Z^c' 
WZfi[ZcZc D^h\a^ZYZfjZfgVbbaic\ b^h M^Zf[wc[hZabZ]f]Z^h Vi[\Zavgh 
kZfYZc(

W$ ;^Z <^cWZfi[ic\ `Vcc cif Vi[ gX]f^[ha^X]Zc 8chfV\ jdc b^cYZghZcg 
nkZ^ ;f^hhZa YZf D^h\a^ZYZf Zf[da\Zc icY biy jdb MdfghVcY icVW'
]sc\^\ jdc gZ^cZf MZfe[a^X]hic\ \Zbsy x 0X$ JVhn , WZgX]adggZc 
kdfYZc gZ^c(

X$ D^h YZb 8i[avgic\gWZgX]aiy biy wWZf Y^Z MZfkZcYic\ YZg MZf'
Z^cgjZfbv\Zcg ZchgX]^ZYZc kZfYZc(

Y$ ;Vg MZfZ^cgjZfbv\Zc `Vcc cif Vc Z^cZ VcYZfZ \ZbZ^ccwhn^\Z 
@cgh^hih^dc [VaaZc(

Z$ Mdf 8ig[w]fic\ YZg 9ZgX]aiggZg \Zbsy X$ icY Y$ biy Y^Z 
Qigh^bbic\ YZg nighscY^\Zc =^cVcnVbhZg Z^c\Z]dah kZfYZc& kdni YZf 
aZhnhZ Mdfg^hnZcYZ YZg MZfZ^cg cdX] jZfe[a^X]hZh ^gh(

0
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Alevitisches Kulturzentrum e.' ' 
Aachen und Umgebung

CEMEVi

Aachen 14.03.202?

Sehr geehrte Damen und Herren,

- Im Alevitisches Kulturzentrum Aachen e.V. hat im Jahr 2022 Musikunterricht und Chor 

Stattgefunden.

- Wir sind mit unseren Maßnahmen / Veranstaltungen für die Zielgruppen Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene.

An die beiden Maßnahmen sind 35 Personen teilgenommen.

Mit freundlichen Grüßen

Anlagen:

-Antrag Mietzuschuß 
-STAWAG Strom 
-KlickEnergie 
-Darlehen Sp
-Herff&Herff Jahresabrechnung 
-Auflistung Tabelle Ausgaben
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3osniscfi~J-ferzegowmiscfier 
XuCturverem Aachen - 'Füreg io Maas-Rhein e.V.

Fosansho-J-Cercegovac (zo 
XuCturno 'Drustvo Ahen - Furegija Mas-'Rajna

SATZUNG

Die Vereinssatzung in der Fassung der Änderung durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung vom......................

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr des Vereins

(1) Der Verein führt der Name >Bosnisch-Herzegowinischer Kulturverein Aachen - Euregio 
Maas-Rhein e.V.".

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Aachen.
(3) Die letzte Registereintragung erfolgte beim Amtsgericht Aachen am 05. Februar 2004, 

unter Registernummer VR 1825.
(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr,

§ 2 Zweck und Ziel des Vereins

(1) Der Verein hat den Zweck:
1. die bosnische Sprache und die Kultur, Tradition, Brauchtum und Folklore aus Bosnien 
und Herzegowina zu pflegen sowie die staatlichen Feiertage angemessen auszuzeichnen,
2. die Bildung, insbesondere bei den Jugendlichen, zu fördern,
3. die humanitäre Arbeit zu leisten,
4. die Sportförderung und das Sporttreiben zu unterstützen,
5. die Teilnahme an den Vorlesungen über Religionen und an den Veranstaltungen, die 
von der >Islamischen Gemeinschaft Bosnien-Herzegowina e.V." aus Aachen organisiert 
werden und die interreligiöse Gespräche zu fördern,
6. eine freundschaftliche Beziehung mit allen Vereinen, die diesem Verein ähnlichen 
Aktivitäten durchführen, zu entwickeln,
7. die Gewalt, Kriminalität und Drogenkonsum zu bekämpfen sowie die Unterstützung 
von Kampagnen gegen das Rauchen und den Alkoholismus.

(2) Die Ziele des Vereins sollen durch das Folgende erreicht werden:
1. a) Veranstaltung von öffentlichen Vorträgen über Bosnien und Herzegowina,

b) Organisierung und Leitung von verschiedenen Sektionen für Kinder und 
Jugendlichen, wie z.B. Sektionen für Literatur und Dramaturgie, Folklore, Kunst,
c) Unterstützung von kulturorientierten Ausstellungen,
d) Vorstellungen von Dokumentationsfilmen über Bosnien und Herzegowina,
e) die freundschaftliche Beziehungen mit anderen bosnischen Vereinen zu 
verkehren,

2. a) Ermutigung der Menschen, insbesondere der Jugendliche, zur Ausbildung,
b) sie an die Wichtigkeit der Ausbildung für die gelungene Eingliederung in die 
deutsche Gesellschaft und somit für den professionellen Erfolg durch die Seminaren 
heranzuführen,
c) Förderung ihre Ausbildung durch verschiedene Kurse, wie z.B. Computer- oder 
Sprachkurse,
d) Versorgung und Betreuung der Schulkinder mit der Nachhilfe,
e) Hilfe den Arbeitssuchenden mit der Gestaltung einer Bewerbung,

18 von 56 in Zusammenstellung

Administrator
Textfeld
Anlage 4



3. a) Hilfe den bosnischen Flüchtlingen bei der Rückkehr nach dem Vorkriegswohnort 
sowie allen Menschen aus Kriegsgebieten,
b) Hilfe bei den Naturkatastrophen,

4. a) Organisierung und Leitung der Fußball-, Schah-, Tischtennis-, Kickbox- und 
Frauengymnastiksektion sowie der Breakdance- und Selbstverteidigungsschule, 
oder ähnliche Sektionen,
c) Veranstaltungen wie die Bewegung für Gesundheit oder die Familienausflüge,

5. a) Besuche und das Erlangen von Allgemeinwissen über die Gotteshäuser, 
b) offene Forums im Rahmen der interreligiösen Gespräche,

6.
7. a) Organisierung von Seminaren mit Hilfe von Polizeipräsidium Aachen, 

b) Zusammenarbeit mit Jugendamt Aachen.

(3) Die Zielsetzung des Vereins ist:
1. gemeinnützig und nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet,
2. die geschichtliche und kulturelle Tradition und Brauchtum aus Bosnien und 
Herzegowina sowie die Verbundenheit mit Bosnien und Herzegowina und mit bosnisch- 
herzegowinischer Diaspora zu pflegen, ohne dass die Eingliederung von bosnisch- 
herzegowinischen Mitbürger in die deutsche Gesellschaft vernachlässigt wird.

(4) Die in dem Bosnisch-Herzegowinischen Kulturverein Aachen - Euregio Maas-Rhein 
vereinigten Privatpersonen und Organisationen sind verpflichtet, die Gesetze ihrer 
jeweiligen Heimat, die Vorrang der Durchsetzung der Ziele des Vereins haben, 
einzuhalten.

§ 3 Gemeinnützigkeit

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts >steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Er verfolgt nicht in erster 
Linie eigenwirtschaftliche Interessen.

(2) Die Mittel des Vereins dürfen nur für die zweckmäßigen Aufgaben verwendet werden.
(3) Der Vorstand legt mehrheitlich die Verwendung der Mittel fest. Die Mitglieder erhalten 

keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins auch keine Gewinnanteile. 
Niemand darf durch nicht zweckgebundene oder unangemessen hohe Vergütung 
begünstigt werden.

(4) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall des gemeinnützlichen Charakters soll das 
Vermögen des Vereins an eine gemeinnützliche Einrichtung oder an die 
Stadtverwaltung Aachen fallen.

§ 4 Mitgliedschaft und Eintritt-Austritt

(1) Jede natürliche und jede juristische Person des privaten und öffentlichen Rechts, die die 
Satzung des Vereins anerkennt, kann Mitglied werden.

(2) Die Mitgliedschaft wird durch eine schriftliche Beitrittserklärung erworben, über deren 
Annahme der Vorstand entscheidet. Die Mitgliederversammlung verfügt über 
Revisionsrecht.

(3) Die Mitgliedschaft wird durch einen Mitgliedsausweis nachgewiesen. Der 
Mitgliedsausweis ist nur gültig, wenn der Mitgliedsbeitrag bezahlt ist.

(4) Der Austritt erfolgt durch eine schriftliche Kündigung gegenüber dem Vorstand.
(5) Sowohl der Eintritt als auch der Austritt kann jederzeit erfolgen.
(6) Der Vorstand ist verpflichtet, die Mitglieder des Vereins an der nächstkommenden 

Mitgliederversammlung über die neuen Beitritts- und Austrittserklärungen zu 
unterrichten.

-Zf
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§ 5 Verlust der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch den Tod, Austrittserklärung, Ausschluss aus dem Verein 
oder automatisch wenn das Mitglied mit dem Mitgliedsbeitrag um mehr als eine Hälfte 
des Jahresbeitrages im Rückstand ist.

(2) Einzelne Mitgliedern, die den Zielsetzungen des Vereins widerstreben oder die gegen 
die Vereinssatzung verstoßen, können durch Beschluss des Vorstands mit einfacher 
Mehrheit ausgeschlossen werden. Dieser ist dem Mitglied mit eingeschriebenem Brief 
bekannt zugeben. Die Mitgliederversammlung verfügt über Revisionsrecht,

(3) Gegen einen Beschluss über den Ausschluss hat der Betroffene das Recht mit einer Frist 
von vier Wochen einen Einspruch einzulegen. Über diesen Einspruch entscheidet die 
Mitgliederversammlung, deren Entscheidung endgültig ist.

(4) Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem 
Mitgliedschaftsverhältnis, einschließlich des Vereinsanspruchs auf rückständige 
Beitraganforderungen. Der Mitgliedsausweis ist dem Verein zurückzugeben.

(5) Der Vorstand ist verpflichtet, die Mitglieder des Vereins an der nächstkommenden 
Mitgliederversammlung über die neuen Verluste der Mitgliedschaft zu unterrichten.

§ 6 Rechte und Pflichten eines Mitglieds

(1) Alle Mitglieder können an die Mitgliederversammlungen teilnehmen und Anträge stellen 
sowie ihr Stimmrecht bei Wahlen und Abstimmungen unter den Voraussetzungen des 
Absatzes 2 ausüben;

(2) Ein Mitglied, den in den Verein nach der Berufung einer Mitgliederversammlung 
eingetreten ist, kann nur auf derselben Mitgliederversammlung sein Stimmrecht nicht 
ausüben. Ein Mitglied (stauch dann nicht stimmberechtigt, wenn die Beschlussfassung 
die Vornahme eines Rechtsgeschäfts mit ihm oder die Einleitung oder Erledigung eines 
Rechtsstreites zwischen ihm und dem Verein betrifft.

(3) Sonderrechte eines Mitglieds können nicht ohne dessen Zustimmung durch Beschluss 
der Mitgliederversammlung beeinträchtigt werden.

(4) Alle Mitglieder mit mindestens einjähriger Vereinszugehörigkeit können in jedes 
Vereinsorgan und auf jede Verwaltungsfunktion gewählt werden.

(5) Alle Mitglieder können unter Beachtung der Hausordnung alle Vereinsräume benutzen.
(6) Jedem Mitglied, das sich durch eine Anordnung des Vorstands oder eines von diesem 

bestellten Vereinsorgans in seinen Rechten beschränkt fühlt, steht das Recht zu, seine 
Beschwerde in der Mitgliederversammlung vorzutragen.

(7) Alle Mitglieder sind uneigennützig tätig und verpflichtet, den Verein in seinen 
satzungsmäßigen Bestrebungen zu unterstützen. Darüber hinaus sind sie verpflichtet, 
sich mit Umsicht und Fürsorge um das Vereinsvermögen zu kümmern, eigenes 
Engagement bei der Organisierung von Vereinsveranstaltungen aufzubringen und den 
jährlichen Mitgliedsbeitrag rechtzeitig zu entrichten.

§ 7 Mitglicdsbeiträge und Einnahmen

(1) Für Mitglieder besteht eine jährliche Beitragspflicht, deren Höhe von der 
Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstands festgelegt wird.

(2) Der jährliche Beitrag ist im ersten Jahresquartal zu entrichten.
(3) Die Beitragspflicht beginnt mit dem Eintrittsmonat. Die Höhe des Beitrags im ersten 

Kalenderjahr ist entsprechend dem Eintrittsmonat anteilig zu berechnen und innerhalb 
eines Monat zu entrichten.

(4) Der Vorstand ist berechtigt, in Ausnahmefällen den jährlichen Mitgliedsbeitrag ganz 
oder teilweise zu erlassen.

(5) Weitere Einnahme, wie Spenden und Veranstaltungseinnahme sind gestattet.
(6) Der Finanzbericht ist vom Vorstand der Mitgliederversammlung jährlich vorzulegen.
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§ 8 Vereinsorgane

(1) Die Vereinsorgane sind:
X, die Mitgliederversammlung,
2. der Aufsichtsrat,
3. der Vorstand,

§ 9 Mitgliederversammlung - Berufung, Beschlussfassung, Leitung

(1) Eine ordentliche Mitgliederversammlung ist mindestens einmal jährlich vom Vorstand 
zu berufen. Sie findet jeweils im ersten Quartal des Geschäftsjahres statt.

(2) Der Vorstand kann zudem jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung 
berufen. Hierzu ist der Vorstand verpflichtet, wenn mindestens der zehnte Teil der 
Mitglieder oder der Aufsichtsrat die Berufung schriftlich unter Angabe des Zweckes und 
der Gründe verlangen.

(3) Die Mitglieder sind, unter Bekanntgabe der jeweiligen Tagesordnung, mindestens vier 
Wochen vor der Versammlung durch Aushang in den Vereinsräumen sowie durch die 
schriftliche Benachrichtigung zur Versammlung einzuladen.

(4) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens der dritte Teil der 
Mitglieder anwesend ist. Falls die Versammlung nicht beschlussfähig ist, ist vom 
Vorstand binnen drei Wochen eine neue Versammlung mit derselben Tagesordnung zu 
berufen, die dann unabhängig von der Zahl der erschienen Mitglieder beschlussfähig ist. 
Auf diese besondere Beschlussfähigkeit ist in der Einladung hinzuweisen.

(5) Bei der Beschlussfassung gelten §32 und §33 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB).
(6) Die Versammlung wird vom Versammlungsleiter, Schriftführer und ihren 

Stellvertretenden geleitet. Mindestens der Versammlungsleiter oder sein 
Stellvertretende und der Schriftführer oder ein seiner Stellvertretenden müssen 
anwesend sind.

(7) Die Mitgliederversammlung beschließt über:
1. die Wahl und die Entlassung des Aufsichtsrats und Vorstands,
2. die Vertretungsmacht des Vorstands,
3. die Satzungsänderung,
4. die Bestätigung der Arbeit des Vorstandes durch die Entgegennahme des 
Arbeitsberichts,
5. die Bestätigung der Arbeit des Aufsichtsrats durch die Entgegennahme des 
Arbeitsberichts,
6. die Bestätigung des Jahresfinanzberichtes,
7. die Behandlung und Klärung von Einspruchshandlungen,
8. alle anderen FYagen, die satzungsmäßig in der Verantwortung der Versammlung 
liegen.

(8) Die Mitgliederversammlung kann dem Vorstand Aufträge erteilen, sie kann 
Kassenprüfer bestellen und Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats vorzeitig 
abwählen.

§ 10 Aufsichtsrat des Vereins - Wahl, Amtsdauer, Aufgaben und Rechte

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Personen, die ein großes Vertrauen von vielen 
Vereinsmitgliedern genießen.

(2) Die Aufsichtsratskandidaten können nach der Berufung der Versammlung von jedem 
Vereinsmitglied dem Vorstand vorgeschlagen werden. Der Vorstand hat mit jedem 
vorgeschlagenen Kandidat den Kontakt aufzunehmen und mit seiner Zustimmung sein 
Name auf der Wahlliste einzuführen.

(3) Die kurze Vorstellung der Kandidaten erfolgt persönlich und mündlich unmittelbar vor 
der Wahl.

(4) Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung, falls erforderlich in 
mehreren Wahlgängen, mit jeweils einer Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen 
Mitglieder gewählt. Jedes Vereinsmitglied hat für diesen Wahlgang drei Stimmen.

-4/
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(5) Erreichen im ersten Wahlgang mindestens drei Kandidaten jeweils die erforderliche 
Mehrheit nicht, so entscheidet die Versammlung im zweiten Wahlgang über vier 
Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten haben aber keine erforderliche Mehrheit. 
Dabei wird es für so viele Kandidaten gestimmt, die noch für einen vollständig 
besetzten Aufsichtsrat fehlen.

(6) Ist der Aufsichtsrat nach dem zweiten Wahlgang noch immer nicht vollständig besetzt, 
so sind die Kandidaten, die meisten Stimmen im zweiten Wahlgang erhalten haben, die 
gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats.

(7) Der Aufsichtsrat wird für eine Amtsdauer von zwei Jahren gewählt. Eine Widerwahl ist 
möglich.

(8) Die Aufsichtsratssitzung findet statt, wenn das Interesse des Vereins es erfordert, 
mindestens aber zwei Mal jährlich.

(9) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder anwesend sind.
(10) Die Beschlussfassung des Aufsichtsrats ist einstimmig.
(11) Der Aufsichtsrat hat folgenden Aufgaben und Rechte:

1. die gesamte Tätigkeit des Vorstands zu überwachen,
2. gegen die Beschlüsse des Vorstands ein Veto einzulegen, vorausgesetzt dass über 
den umstrittenen Beschluss die Mitgliederversammlung endgültig entscheidet,
3. die Diskussionen auf den Vorstandssitzungen mitzuwirken,
4. die Wahl des neuen Vorstands und Aufsichtsrats zu überwachen,
5. die laufenden Geschäfte im Verein zu überwachen und falls sie die Satzung 
verstoßen diesen einzustellen.

(12) Der Aufsichtsrat ist verpflichtet, der Versammlung jährlich über seine Tätigkeit zu 
berichten.

§ 11 Vorstand - Bestellung, Amtsdauer, Vertretungsmacht

(1) Der Vorstand ist im Sinne des §26 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 
>geschäftsführender Vorstand".

(2) Der Vorstand besteht aus sowohl die ständigen Mitglieder als auch die Leitern der 
jeweiligen im Rahmen des Vereins aktiven Sektion. Die ständigen Mitglieder werden 
von der Mitgliederversammlung gewählt und umfassen mindestens sieben und 
maximal zehn Personen. Die ständigen Mitglieder sind:
1. der Vorsitzende,
2. der erste stellvertretende Vorsitzende,
3. der Schatzmeister,
4. der stellvertretende Schatzmeister,
5. der Schriftführer,
6. der erste stellvertretende Schriftführer,
7. der Versammlungsleiter,
8. der stellvertretende Versammlungsleiter,
9. der Leiter des Vereinsgebäudes,
10. der Koordinator für alle Aktivitäten mit den Vereinspartnern.

(3) In der Abwesenheit vom Vorsitzenden, Schatzmeister, Schriftführer oder 
Versammlungsleiter, sind diese von jeweiligen Stellvertretenden mit voller 
Vertretungsmacht zu vertreten. Der Vorstand kann auch für andere ständige Mitglieder 
des Vorstands einen unter den Vorstandsmitgliedern Vertreter wählen.

(4) Die Vorstandskandidaten können nach der Berufung der Versammlung von jedem 
Vereinsmitglied dem Vorstand vorgeschlagen werden. Der Vorstand hat mit jedem 
vorgeschlagenen Kandidat den Kontakt aufzunehmen und mit seiner Zustimmung sein 
Name auf der entsprechenden Wahlliste einzuführen.

(5) Bei der Wahl des Vorstands hat jedes Vereinsmitglied eine Stimme pro Vorstandssitz.
(6) Die Kandidaten für den Posten des Vorsitzenden müssen dem Vorstand schriftlich ein 

Arbeitsprogramm für die Amtdauer vorlegen und der Mitgliederversammlung über 
diesen Programm mündlich zu unterrichten.

(7) Die Kandidaten für alle anderen Posten müssen sich der Versammlung kurz persönlich 
und mündlich unmittelbar vor der Wahl vorstellen.
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(8) Der Vorsitzende wird von der Mitgliederversammlung, falls erforderlich in zwei 
Wahlgängen, mit einer einfachen Mehrheit der erschienenen Mitglieder gewählt.

(9) Erreicht im ersten Wahlgang kein Vorsitzendenkandidat die erforderliche Mehrheit 
nicht, so entscheidet die Versammlung im zweiten Wahlgang über zwei Kandidaten, 
die die meisten Stimmen erhalten haben aber keine erforderliche Mehrheit.

(10) Alle anderen Mitglieder des Vorstands werden von der Versammlung in einem 
Wahlgang mit jeweils einer relativen Mehrheit gewählt.

(11) Der Vorstand wird für eine Amtsdauer von zwei Jahren gewählt. Eine Widerwahl ist 
möglich.

(12) Die Vorstandssitzung findet mindestens einmal monatlich statt.
(13) Der Vorstand ist bei Anwesenheit von mindestens zwei drittel der ständigen Mitglieder 

beschlussfähig.
(14) Bei der Beschlussfassung des Vorstands entscheidet die Mehrheit der erschienenen 

Vorstandsmitglieder.
(15) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich von je zwei Vorstandsmitgliedern 

gemeinsam vertreten. Vorausgesetzt dafür ist die Volljährigkeit des gewählten 
Vorstandmitgliedes.

(16) Der Vorstand ist berechtigt im Namen des Vereins folgende Tätigkeiten 
durchzuführen:
1. Führung der laufenden Geschäfte des Vereins ehrenamtlich,
2. Verwaltung des Vereinsvermögens,
3. Berufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen, einschließlich der 
Tagesordnung,
4. Organisierung der Wahl des Vorstands und des Aufsichtsrats,
5. Ausführung der Mitgliederversammlungsbeschlüsse,
6. Vertretung des Vereins und dessen Interessen,
7. Entscheidung zur Gründung einer im Rahmen des Vereins aktiven Sektion; mit 
dem Genehmigungsantrag ist der Name des künftigen Sektionsleiters vorzulegen,
8. Koordinierung aller Aktivitäten im Sinne des satzungsmäßigen Zwecks,
9. Gewährleistung der Verbindung und einer kontinuierlichen Zusammenarbeit mit 
den kommunalen und gesellschaftlichen Partnern und Vereinen, wie z.B. die Stadt, 
Jugendamt und Polizeipräsidium Aachen, RWTH Aachen sowie die RWTH-Studenten 
bosnisdvherzegowinischer Herkunft.

(17) Zum Abschluss von Rechtsgeschäfte bis zu einem Wert von 500,- EURO genügt die 
Zustimmung des Vorsitzenden und der Schatzmeister oder in ihrer Abwesenheit eines 
ihren Stellvertretenden. Zum Abschluss von Rechtsgeschäfte bis zu einem Wert von 
1000,- EURO genügt die Zustimmung des Aufsichtsrats. In allen anderen Fällen ist 
eine Zustimmung der Mitgliederversammlung erforderlich.

(18) Bei Ausscheiden eines Mitglieds entscheidet der Vorstand über eine interne 
Neuverteilung der Aufgaben oder über eine Nachwahl durch die 
Mitgliederversammlung.

(19) Der Vorstand ist verpflichtet, der Versammlung jährlich über seine Tätigkeit zu 
berichten.

§ 12 Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder

(1) Der Vorstandsvorsitzende und sein Stellvertretende führen die laufenden 
Vereinsgeschäfte, unterzeichnen alle aus dem regelmäßigen Geschäftsbetrieb 
ergebenen Akten, vorbereiten, berufen und führen die Sitzungen des Vorstands, 
unterzeichnen zusammen mit dem Schatzmeister oder seinem Stellvertretenden alle 
Finanzakten und Zahlungsanweisungen, unterzeichenen zusammen mit dem 
Schriftführer oder seinem Stellvertretenden alle Niederschriften der 
Vorstandssitzungen und vorbereiten den jährlichen Vorstandsarbeitbericht und 
unterrichten über diesen an der Mitgliederversammlung.

(2) Der Schatzmeister und sein Stellvertretende führen das Finanzbuch, verwalten die 
Vereinskasse, zeichnen für die rechnerische Richtigkeit auf allen Belege, aufbewahren 
alle Finanzbücher und Belegsammlungen in der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen
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Frist, zahlen aufgrund von Vorstanclsbeschlüssen die Geldbeiträge aus, unterzeichnen 
zusammen mit dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertretenden alle Finanzakten und 
Zahlungsanweisungen und vorbereiten den jährlichen Finanzbericht und unterrichten 
über diesen an der Mitgliederversammlung.

(3) Der Schriftführer und sein Stellvertretende nehmen die Niederschriften auf und 
unterzeichnen diesen zusammen mit dem Vorsitzenden bzw. Versammlungsleiter oder 
ihren Stellvertretenden, vorbereiten zusammen mit dem Versammlungsleiter alle 
Anträge für die Mitgliederversammlung und erstellen und führen eine Liste über das 
Engagement einzelner Vereinsmitglieder.

(4) Der Versammlungsleiter und sein Stellvertretende vorbereiten der 
Versammlungstagesordnung, berufen und leiten die Mitgliederversammlung, erfassen 
die Wahlliste und unterzeichnen zusammen mit dem Schriftführer oder seinem 
Stellvertretenden alle Niederschriften der Mitgliederversammlungen.

(5) Der Leiter des Vereinsgebäudes verantwortet die Haltung an die Hausordnung, die 
Terminplanung für die Nutzung von Vereinsräumen, den fürsorglichen Umgang mit 
Vereinsvermögen und die Ausführung von hausmeisterlichen Arbeit im Vereinsgebäude.

(6) Der Koordinator für alle Aktivitäten mit den Vereinspartnern verantwortet zusammen 
mit dem Vorstandsvorsitzenden die Gewährleistung von Aktivitäten im Sinne des §11 
Abs. 16 Nr. 8 und 9.

§ 13 Protokollierung der Mitgliederversammlung und Vorstandsitzung

(1) Über jede Mitgliederversammlung und über jede Vorstandssitzung ist eine Niederschrift, 
die Diskussionsverlauf und die Beschlüsse enthält, aufzunehmen.

(2) Jede Niederschrift wird entweder vom Schriftführer oder von seinem Stellvertretenden 
aufgenommen. -

(3) Die Niederschrift der Mitgliederversammlung ist vom Versammlungsleiter und vorn 
Schriftführer oder ihren Stellvertretenden zu unterzeichnen.

(4) Die Niederschrift der Vorstandssitzung ist vom Vorstandvorsitzenden und vom 
Schriftführer oder ihren Stellvertretenden zu unterzeichnen.

(5) Alle Niederschriften sind für die Mitglieder des Vereins zugänglich zu machen.

§ 14 Änderung der Satzung

(1) Eine Satzungsänderung kann nur durch eine Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit 
von drei Vierteln der erschienenen Mitglieder beschlossen werden.

(2) Bei der Einladung zur Mitgliederversammlung ist die Angabe zur ändernden 
Paragraphen durch die Tagesordnung bekannt zu geben.

(3) Verlangt das Amtsgericht oder Finanzamt oder eine andere staatliche Behörde eine 
Änderung der Satzung in einzelnen Punkten, so ist der Vorstand zusammen mit dem 
Aufsichtsrat ermächtigt, diese Änderung selbst vorzunehmen. Über diese Änderung ist 
an der nächstkommenden Mitgliederversammlung zu berichten. Die 
Mitgliederversammlung verfügt über Revisionsrecht.

§ 15 Haftung des Vereins für Vereinsorgane

(1) Der Verein allein haftet für alle satzungsmäßigen Geschäfte des Vorstands, des 
Aufsichtsrats und aller Vereinsmitglieder.

(2) Der Verein haftet für alle Schäden, die durch solchen Geschäfte von einem 
Vereinsmitglied einem Dritten zugefügt werden.

(3) Diese Haftung greift nur dann nicht, wenn das handelnde Vereinsperson offensichtlich 
außerhalb des Vereinszweckes gehandelt oder sich über eine Vertretungsbeschränkung 
hinweggesetzt hat.

-T/Z-
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§ 17 Auflösung des Vereins

(1) Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss der Mitgliederversammlung. Dafür 
ist eine Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen Mitglieder erforderlich.

(2) Die Mitgliederversammlung ernennt zur Abwicklung der Geschäfte drei Liquidatoren.
(3) Bei Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen an Dritten gemäß §3 Abs. 4.
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achen
Aachen, den 16.04.2023

Bosnisch-Herzegowinischer Kulturverein 
Aachen Euregio-Maas-Rhein e.V. 
Stolbergerstr.221 
52068 Aachen

Tätigkeitsbericht 2022

Der Kulturverein der Bosniaken e.V. ist für hier lebende Bosnier und andere Nationalitäten 
als Begegnung Stätte vorgesehen. Wir sind ein offener Verein.

Er erhält sehr wenige Spenden und die Mitgliedsbeiträge wurde in 2021/2022 aufgrund der 
Pandemie reduziert oder komplett ausgesetzt, wir sind aber optimistisch, dass in diesem 
Jahr alles wieder normal abläuft.

Die Arbeit von unserem Verein war im Jahr 2022 von der Auswirkung der Corona-Pandemie 
nicht so stark geprägt wie in letzten beiden Jahren.

Unser Tanz und Folklore Gruppe konnte wieder ihre Arbeit fortsetzen und das Training 
konnte wieder wie gewohnt stattfinden.

Es wurde verschiedene Abendliche Veranstaltungen durchgeführt und auch Familien Feste 
im Sinne der Integration.

Es wurden gemeinsame Abende mit Tischtennis und Schach angeboten, wo auch viele 
Mitglieder teilgenommen haben.

Wir hatten in Jahr 2022 regelmäßig Austausch und Sitzungen mit dem Fußballverein FC 
Bosna Aachen e.V und dabei haben wir uns gegenseitig unterstütz.

Es wurden verschiedene kleine Arbeiten an unserem Vereinslokal durchgeführt so wie 
Renovierung Toiletten und die Wende wurden neu gestrichen.

Nach zwei Jahre Pause (Corona-Pandemie) haben wir wieder geschafft unsere Traditionfest 
in diesem Jahr zu organisieren, es war wieder ein toller Erfolg und unsere Mitglieder und alle 
andere Menschen haben sich riesig gefreut.

Mit freundlichen Grüßen

Vorstand der BKC-Aachen

26 von 56 in Zusammenstellung



B3CFD>8

KLX f 5LTYWL 7[HTN_RPVZL 7R BOHKKHP f ELWLPTX L'E% 3HJOLT

Z'6rZ_Z_%%EIDWTZ^zWg_"_%Z{NcRcTZWeWo9WRC%Rl(l.Z(eV( $"&MZ"TV9E bLLT!IIAc;>BLQL VIOVRVDBIHDVRD TIb bb ]RR>RRZZagFZ

b )' >HSL ZTK BPY] KLX ELWLPTX

+$ :Vc KVcVZ_ WtYce UV_ DR^V_ | 9V_ecV ;gR_Xq]ZbfV ;] HYRUURZ| # ;gR_XV]ZdTYVd OV_ecf^ 

7]]^pTYeZXV_ =`eeVd$ f_U hfcUV R^ +/(*2(,*+* Z_ 7RTYV_ XVXct_UVe5 Vc hZcU Z_d 

KVcVZ_dcVXZdeVc VZ_XVecRXV_(

,$ :Vc KVcVZ_ddZek SVWZ_UVe dZTY Z_ 7RTYV_(

b *' F\LJQ KLX ELWLPTX

+$ :Vc KVcVZ_ gVcW`]Xe RfddTY]ZVw]ZTY f_U f_^ZeeV]SRc XV^VZ__tekZXV OhVT\V(

:Vc HRekf_XdkhVT\ hZcU gVchZc\]ZTYe UfcTY HefUZV_ UVd ;gR_XV]Zf^d& cV]ZXZsdV KVcR_deR]ef_XV_& 

=VSVeV& BZefcXZV _RTY RWcZ\R_ZdTYV^ GZefd f_U IcRUZeZ`_& 9Y`c& ;ckZVYf_X UVc @fXV_U]ZTYV_ 

_RTY TYcZde]ZTYV_ HZeeV_& f^ UZV H`]ZURcZepe UfcTY XfeV ?_eVXcReZ`_ kf WscUVc_(

b +' C^YPNQLPYLT KLX ELWLPTX

:Vc KVcVZ_ Zde dV]Sde]`d epeZX4 ;c gVcW`]Xe _ZTYe Z_ VcdeVc BZ_ZV VZXV_hZcedTYRWe]ZTYV OhVT\V(

b ,'=PYYLR KLX ELWLPTX

+ } CZeeV] UVd ~9V_ecV ;gR_Xq]ZbfV ;] HYRUURZ| V(K& UtcWV_ _fc Wtc UZV dRWkf_Xdc_pwZXV_ OhVT\V 

gVchV_UVe hVcUV_(

,$ :ZV CZeX]ZVUVc VcYR]eV_ \VZ_V OfhV_Uf_XV_ Rfd UV^ CZeeV] UVd KVcVZ_d f_U Vd URcW \VZ_V FVcd`_ 

UfcTY 7fdXRSV_& UZV UV_ OhVT\ UVd KVcVZ_d WcV^U dZ_U `UVc UfcTY f_gVcYp]e_Zd^pwZX Y`YV 

KVcXtef_X SVXt_deZXe hVcUV_(

b -' =PYNRPLKLW2 ALJOYL ZTK @MRPJOYL

+$ CZeX]ZVU UVd KVcVZ_d \R__ [VUV g`]][pYcZXV FVcd`_& `Y_V 7_dVYV_ UVc GRddV& =VdTY]VTYeVd& 

>Vc\f_We `UVc LV]eR_dTYRff_X hVcUV_(

,$ :ZV 7fW_RY^V VZ_Vd CZeX]ZVUd VcW`]Xe RfW dTYcZWe]ZTYV_ 7_ecRX UfcTY UV_ K`cdeR_U( CZe UVc 

7fW_RY^VSVdepeZXf_X UVd K`cdeR_UVd VcYp]e URd CZeX]ZVU VZ_ ;iV^a]Rc UVc KVcVZ_dRekf_X(

7\eZgV CZeX]ZVUVc \s__V_ hpY]V_ f_U XVhpY]e hVcUV_

.$ <scUVc^ZeX]ZVUVc dZ_U g`]][pYcZXV FVcd`_V_ R]]Vc >Vc\f_We `UVc acZgReV EcXR_ZdReZ`_V_& UZV Z_ UVc 

nSVckVfXf_X UVc GZTYeZX\VZe f_U >R_U]f_XdhVdV_ UVd KVcVZ_d f_U `Y_V pfwVcV_ OhR_X UV_ 

KVcVZ_ WZ_R_kZV]]&& ^ReVcZV]] f_U ^`cR]ZdTY f_eVcdetekV_(

/$ :ZV CZeX]ZVUdTYRWe V_UVe UfcTY I`U& dTYcZWe]ZTYV 7fdecZeedVc\]pcf_X XVXV_tSVc UV^ K`cdeR_U `UVc 

7fddTY]fdd( nSVc UV_ 7fddTY]fdd SVdTY]ZVwe UZV CZeX]ZVUVcgVcdR^^]f_X ^Ze   CVYcYVZe UVc 

RSXVXVSV_V_ HeZ^^V_( :Rd RfdXVdTY]`ddV_V CZeX]ZVU YRe \VZ_V_ 7_dacfTY RfW UZV GtT\kRY]f_X 

UVc CZeX]ZVUdSVZecpXV(

É 0$ LV__ URd KVcYR]eV_ UVd CZeX]ZVUd Z_ Xc`SVc LVZdV XVXV_ URd ?_eVcVddV UVd KVcVZ_d gVcdeswe& 

\R__ VZ_ CZeX]ZVU V_e]RddV_ hVcUV_ _RTY VZ_Vc - C`_ReVWcZde(
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b .' =PYYL! KLX ELWLPTX 2 4LPYWHN KLW =PYNRPLKLW 
@VUVd CZeX]ZVU gVcaW]ZTYeVe dZTY VZ_V_ [pYcZXV_ 8VZecRX kf SVkRY]V_( :ZV >sYV(f_U <p]]ZX\VZe hZcU 

g`_ UVc CZeX]ZVUVcgVcdR^^]f_X Z_ UVc KVcVZ_d`cU_f_X WVdeXV]VXe(

b /' ?WNHTL KLX ELWLPTX2 EUWXYHTKXQUSPYLL   =PYNRPLKLW[LWXHSSRZTN

+$ :V_ K`cdeR_U Z^ HZ__V UVd u ,0 8=8 SZ]UV_ UVc K`cdZekV_UV& UVc ARddV_WtYcVc f_U UVc 

HTYcZWeWtYcVc( @V khVZ g`_ ZY_V_ dZ_U XV^VZ_dR^ kfc KVcecVef_X UVd KVcVZ_d SVcVTYeZXe(

,$ HZV hVcUV_ R]]V Wtc , @RYcV XVhpY]e UfcTY VZ_V VZ_WRTYV CVYcYVZe#/+  $( :Vc K`cdeR_U S]VZSe v 

tSVc UZV 7^edkVZe SZd kfc LRY] VZ_Vd _VfV_ K`cdeR_UVd Z^ 7^e(

-$ HTYVZUVe VZ_ K`cdeR_Ud^ZeX]ZVU g`ckVZeZX Rfd UV^ K`cdeR_U Rfd& d` Zde UVc GVde UVd K`cdeR_UVd 

SVWfXe& Wtc UZV cVde]ZTYV 7^edkVZe VZ_ ;cdRek^ZeX]ZVU YZ_kf kf hpY]V_(

.$ :Vc K`cdZekV_UV \``cUZ_ZVce R]]V IpeZX\VZeV_ UVd KVcVZ_d f_U d`cXe Wtc :ZdkZa]Z_& J_aRceVZ]ZTY\VZe 

d`hZV IVR^XVZde Wtc URd XfeV <f_\eZ`_ZVcV_ UVd KVcVZ_d( ;c ]VZeVe UZV KVcdR^^]f_XV_ UVd 

KVcVZ_d f_U Z^ <R]]V dVZ_Vc KVcYZ_UVcf_X tSVc_Z^^e UVc HTYcZWeWtYcVc UZV K`cdeR_UdRfWXRSV_( 

:Vc <R]] UVc UVc KVcYZ_UVcf_X SVURcW \VZ_V_ DRTYhVZdVd(

" 0$ :Vc HTYcZWeWtYcVc gVchR]eVe UV_ KVcVZ_ f_U SVhRYce UVddV_ hZTYeZXV :`\f^V_eV ! Fc`e`\`]]V(

0 $ :Vc ARddV_hRce gVchR]eVe _RTY deVfVcXVdVek]ZTYV_ K`cdTYcZWeV_ UZV <Z_R_kV_ ! KVc^sXV_ UVd

KVcVZ_d( ;c Zde Wtc UVddV_ CZeeV]SVdTYRWWf_X gVcR_eh`ce]ZTY( ?Y^ `S]ZVXe VZ_Vd @RYcVdSVcZTYe kf 

KVcR_]RddV_ f_U UZVdV_ g`c UVc >RfaegVcdR^^]f_X g`ckfecRXV_(

1 - R( :ZV CZeX]ZVUVcgVcdR^^]f_X Zde [pYc]ZTY g`^ K`cdeR_U `UVc +*  UVc CZeX]ZVUVc RfW dTYcZWe]ZTYV_ 
7_ecRX d`hZV _RTY 8VURcW VZ_kfSVcfWV_& :ZV ;Z_SVcfWf_X VcW`]Xe UR__ dTYcZWe]ZTY +* IRXV g`c 

UV^ SV\R__eXVXVSV_V_ IVc^Z_(

S( 7fWXRSV_ UVc CZeX]ZVUVcgVcdR^^]f_X dZ_U UZV =V_VY^ZXf_X UVd >RfdYR]eVd& FctWf_X f_U 

;_e]Rdef_X UVd K`cdeR_UVd& HRekf_Xdp_UVcf_XV_ f_U 7fW]sdf_X UVd KVcVZ_d(

b 0' 4LXJORZXXM^OPNQLPY ZTK 4LZWQZTKZTN KLW 4LXJORaXXL

:ZV 8VdTY]tddV UVc CZeX]ZVUVcgVcdR^^]f_X SVUtcWV_ UVc HTYcZWeW`c^& HZV SV_seZXV_ VZ_V  

CVYcYVZe UVc R_hVdV_UV_ CZeX]ZVUVc( nSVc dZV ?de VZ_ Fc`e`\`]] RfWkf_VY^V_ f_U g`_ R]]V_ 

7_hVdV_UV_ kf f_eVckVZTY_V_( :R__ dZ_U UZV 8VdTY]tddV SZ_UV_U(

b 1' ELWS`NLT KLX ELWLPTX

;d SVdeVYe YRfaedpTY]ZTY Rfd CZeX]ZVUVcSVZecpXV_ f_U HaV_UV_ g`_ <scUVc^ZeX]ZVUVc_ f_U hZcU RfTY 

V_ecZTYeVe _RTY `UVc Rfd nSVcdTYtddV_ UVc KVcVZ_dgVcR_deR]ef_XV_(

b )(' 3ZXR`XZTN KLX ELWLPTX

8VZ 7fd]sdf_X UVd KVcVZ_d `UVc 8VZ LVXWR]] deVfVcSVXt_deZXeVc OhVT\& Zde URd KVc^sXV_ kf 

HeVfVcSVXt_deZXeV_ Skh CZdVcV`c 7RTYV_ kf gVchV_UV_ f_U UZVd Vcde _RTY UVc RfdXVWtYceV_ 

;Z_hZ]]ZXf_X UVd <Z_R_kR^eVd(
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PnSVcXR_XdSVdeZ^^f_XV_

8VZ VZ_Vc RfwVc`cUV_e]ZTYV_ HZekf_X f_U UfcTY ,)- CVYcYVZe UVc CZeX]ZVUVc dZ_U R]]V `(X( 

8VdeZ^^f_XV_ ^`UZWZkZVcSRc& WR]]d UZV >RfaegVcdR^^]f_X UZVdVd R]d _`ehV_UZX VcRTYeVe( 

@PPdp_UVcf_XV_& UZV g`_ 8VY`cUV_`UVc =VcZTYeV_ R_XVcVXe `UVc gVc]R_Xe hVZUV_&&\R__((( 

UVc K`cdeR_U g`_ dZTY Rfd SVdTY]ZVwV_

:ZVdV HRekf_X hfcUV RfW UVc RfwVc`cUV_e]ZTYV_ CZeX]ZVUVcgVcdR^^]f_X g`^ .(+,(,*+* R]d 

DVfWRddf_X Z_ g`]]V^ J^WR_X R_XV_`^^V_ f_U g`_ _RTYdeVYV_UV_ CZeX]ZVUVc_ 

f_eVckVZTY_Ve(

CZe UVcV_ m_UVcf_XV_ VcXp_ke dZV UZV g`^ +2(*3(,*+* gVcWRddeV HRekf_X(

IVZ]_VY^Vc J_eVcdTYcZWeV_

>Vcc BVS`eR AR_Z\Z& IR]dec( ,3 /,*02 7RTYV_ 

>Vcc 8`edYZ_U` ?_X`_UV(& GfU`]Wdec(( 0/'01 /,*1* 7RTYV_ 

<cRf AZhRSR CR]`S`& 7cVek Hec( , /,*1* 7RTYV_ 

<cRf BZdR_XR CR_f 8]R_UZ_V& IR]dec( ,3 /,*02 7RTYV_ 

&>Vcc FRf]` :R HZ]gR Bf_U`]`\Z& 8ZdTY`W Hec 3 /,*02 7RTYV_ 

>Vcc AR_Z\Z BfjV 8`S& IR]dec( +1 /,*02 7RTYV_ 

>Vcc EdR\` Cf]R^SR 7Y`^hVX 1 /,*2* 7RTYV_

7RTYV_& *.(+,(,*+*
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2HJLQQ GHT =LV[WQJ0 (/ 6 

;TV0 8LHELJUVT& :T& # LQ 1DFKHQ 

3DVWP0 '+&()* )'('
>DJHURTGQWQJ0 \QGHTWQJ GHT =DV[WQJ% CLIIHT EHL 1EU]V[HQ ! 2HUV]VLJWQJ GHU ADKOU GHU 

ELUKHTLJHQ @RTUVDQGHU

<^QNVOLFK NDPHQ 9LVJOLHGHT QDFK 4LQODGWQJ& 3DQQ QDFK 2HJT^`WQJ WQG 5HEHV ODU 6HTT 

8HERVD 7DQLNL% GHT @RTULV[HQGH% GLH 2TLHIH GHU :RVDTU WQG GHU 1PVUJHTLFKVHU 1DFKHQ&

3LH =DFKHQ YDTHQ NODT0 3LH 1TVLNHO (& , ! . YHTGHQ UR JH]QGHTV E[Y HTJ]Q[V0

(& ?P GLH 9LUUXHTUV]QGQLUUH [W XHTPHLGHQ YLTG GDU 3DVWP XRP (,&' )'(' DOU CHLV GH 

5T^QGWQJ WQUHTHU @HTHLQU DN[HSVLHTV& 3LH CHLV ARQ (//- YLTG DWU WQUHTHT =DV[WQJ 

JHVLOJV&

u( + R]e4:Vc KVcVZ_ WtYce UVd DR^V_ f 9V_ecV ;gR_Xq]ZbfV ;] HYRUURZ ~ #;gR_XV]ZdTYVd OV_ecf^ 

=`eeVd$ f_U hfcUV& R^ -*(*0(+330& Z_ 7RTYV_ XVXct_UVe5 Vc hZcU Z_d KVcVZ_dcVXZdeVc VZc 

KVcVZ_ gVcW`]Xe RfddTY]ZVw]ZTY f_U f_^ZeeV]SRc XV^VZ__tekZXV OhVT\V( :Vc gVcVZ_ddZek S 

UVc BZVSZXdecRddV& 3 /,*1* (7RTYV_ f_U \R__ Z_ VZ_V_ R_UVcV_ Ece gVc]VXe hVcUV_(

P _Vf% +$ :Vc KVcVZ_ WtYce UV_ DR^V_ ! 9V_ecV ;gR_Xq]ZbfV ;] HYRUURZ| # ;gR_XV]ZdTYVd O 

7]]^pTYeZXV_ =`eeVd$ f_U hfcUV R^ +/(*2(,*+* Z_ 7RTYV_ XVXct_UVe5 Vc hZcU Z_d 

KVcVZ_dcVXZdeVc VZ_XVecRXV_(

,$ :Vc KVcVZ_ddZek SVWZ_UVe dZTY Z_ 7RTYV_(

_ ,& )#4TJ]Q[WQJ0 1WIQDKPH GHU 9LVJOLHGU0

,$ :ZV 7fW_RY^V VZ_Vd CZeX]ZVUd VcW`]Xe RfW dTYcZWe]ZTYV_ 7_ecRX UfcTY UV_ K`cdeR_U( 

7fW_RY^VSVdepeZXf_X UVd K`cdeR_UVd VcYp]e URd CZeX]ZVU VZ_ ;iV^a]Rc UVc KVcVZ

_ .& . 1EU]V[H0 4TJ]Q[WQJ0

+$ :V_ K`cdeR_U Z^ HZ__V UVd u ,0 8=8 SZ]UV_ UVc K`cdZekV_UV& UVc ARddV_WtYcVc f 

HTYcZWeWtYcVc( @V khVZ g`_ ZY_V_ dZ_U XV^VZ_dR^ kfc KVcecVef_X UVd KVcVZ_d SVcVT

,$ HZV hVcUV_ R]]V Wtc , @RYcV XVhpY]e UfcTY VZ_V VZ_WRTYV CVYcYVZe#/+  $( :Vc K`cde 

tSVc UZV 7^edkVZe SZd kfc LRY] VZ_Vd _VfV_ K`cdeR_UVd Z^ 7^e(

-$ HTYVZUVe VZ_ K`cdeR_Ud^ZeX]ZVU g`ckVZeZX Rfd UV^ K`cdeR_U Rfd& d` Zde UVc GVde UV 

SVWfXe& Wtc UZV cVde]ZTYV 7^edkVZe VZ_ ;cdRek^ZeX]ZVU YZ_kf kf hpY]V_(

.$ :Vc K`cdZekV_UV \``cUZ_ZVce R]]V IpeZX\VZeV_ UVd KVcVZ_d f_U d`cXe Wtc :ZdkZa]Z_& Jc 

d`hZV IVR^XVZde Wtc URd XfeV <f_\eZ`_ZVcV_ UVd KVcVZ_d( ;c ]VZeVe UZV KVcdR^^]fc 

KVcVZ_d f_U Z^ <R]]V dVZ_Vc KVcYZ_UVcf_X tSVc_Z^^e UVc HTYcZWeWtYcVc UZV K`cdeRc 

:Vc <R]] UVc UVc KVcYZ_UVcf_X SVURcW \VZ_V_ DRTYhVZdVd(

/$ :Vc HTYcZWeWtYcVc gVchR]eVe UV_ KVcVZ_ f_U SVhRYce UVddV_ hZTYeZXV :`\f^V_eV !
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
unser Tätigkeitsbericht für das Jahr 2022

Punkt 1./2
Im vergangen Jahr 2022 haben wir als Gemeinde eine Veranstaltung bzw. 
Programme gehabt mit dem Ziel Jugendliche in erster Linie aus unserer 
Gemeinde zu fördern.

-Wir hatten ein Tages Ausflug zum Königliches Museum für Zentralafrika 
(Brüssel) mit 13 Jugendliche unternommen.

Anschließend gab es ein Feedback Tag um die ganzen Eindrücke zu 
besprechen mit dem Thema >Post Kolonialismus<

Punkt3.
Der Tagesauflug und die Aufarbeitung danach hat uns nochmal verdeutlich 
und vor augengeführt wie Präsenz Afrika in der europäischen Geschichte 
ist und dessen Industriële Entwicklung.
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Anlage 6
•i

Die Christliche Internationale Liga, Aachen:6CLi.CJ.A“
e.V. '•

Im Bund Freikirchlichcr Pfingstgemeinden KdöR
( Sitz : Industriestraße 6-8 Erzhausen /Hessen )

Satzung
i I

's1
Name und Sitz

1. Die Gemeinde trägt den Namen ,Die Christliche Internationale 
Liga,Aachen:“LhC.LA.“ e.V. ist im Vereinsregister des Amtsgerichts 

Aachen unter Nr. 73 VR 3386 als Verein eingetragen.
Nach der Eintragung wird den Namen der Zusatz „ e.V.“ beigefügt.

2. Sie hat ihren Sitz in ,Bahnhofstraße 31, S2064 Aachen,

§2
Zweck der Gemeinde

1. Grundlage allen Denkens und Handelns der Gemeinde ist die Bibel.Die Auf
gabe der Gemeinde ist die Ausbreitung des Vollen Evangeliums Von Jesus 
Christus,den sie als Herrn und Erlöser der Welt bekennt.Sie sieht sich von 
Gott gerufen,Menschen zum Glauben an Jesus Christus zu führen,Gemeinde 
nach dem Vorbild des Neuen Testamentes zu bauen, Gemeindeneugründun- 

v gen zu fordern und missionarischer Arbeit im In- und Ausland zu motivieren
und zu unterstützen.Die Gemeinde ist bestrebtem Rahmen ihrer Möglichkei
ten auch tätig zu werden in praktischer Ausübung christlicher Nächstenliebe 
im Sinne der Diakonie als Wesens- und Lebensäußerung evangelischer Frei
kirchen.

2. Die Gemeinde ist selbstlos tätig;sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwiitsc- 
haftliche oder politische, sondern ausschließlich und unmittelbar gemeinnüt
zige,mildtätige und kirchliche Zwecke im Sinne der §§ 51 bis 68 der Abga
benordnung. 3

3. Die Zwecke der Gemeinde sind:
a) kirchliche Zweck im Sinne des § 54 AO:

Förderung der Religionsgemeinschaft des Bundes Freikirchlicher 
Pfingstgemeinden KdöR mit Sitz in Erzhausen.

1
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b) Gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 52 AO:

Förderung der Jugendhilfe 
Förderung der Altenhilfe 
Förderung der Bildung und Erziehung 
Förderung des Schutzes von Ehe und Familie 
Förderung der Kultur

c) Mildtätige Zwecke im Sinne des § 53 AO

4. Die Satzungszwecke werden im in-und Ausland verwirklicht insbesondere 
durch:
a) im Bereich der kirchlichen Tätigkeiten:

Durchführung von Gottesdienstveranstaltungen sowie von Veranstaltun
gen für verschiedene Alters-und Personengruppen mit christlichen Inhal
ten;
Durchführung von Hochzeiten, BeerdigungenpKonferenzen,Evangelisa
tionen u.ä.;
Seelsorgerliche Begleitung;
Erteilung von Religionsunterricht;
Aufzeichnung von Veranstaltungen anf Bild- und Tonträger und deren 
Einsatz bei tnissionarischen Aktivitäten sowie Mission mit Schriften und 
anderen MedienjGemeinschaftspflege innerhalb der Gemeinde und mit 
anderen christlichen Kirchengemeinden und Gemeinschaften;
Förderung der Innen-und Außenmission;
Errichtung und Unterhaltung von Kirchen-und Gemeindegebäuden; 
Unterstützung der übergemeindlichen Einrichtungen des BFP 
(z.B. Ausbildungs-und Versorgungseinrichtungen für Geistliche, Verwal- 
tungs-und Öffentlichkeitsarbeit, missionarische Werke u.ä.);

b) Im Bereich der gemeinnützigen Tätigkeiten:
Durchführung von Veranstaltungen mit Inhalten der Erziehung,Bildung 
und Betreuung von Personen, insbesondere auch von Kindern und Schü
lern in öffentlichen Dienststellen und Einrichtungen wie z.B. von Reli
gionsunterricht, Hausaufgaben- und Freizeitbetreuung, Mitgestaltung von 
Arbeitsgemeinschaften und Projektwbchen;
Durchführung von Vortrags- und Seminarveranstaltungen mit belehren
den Inhalten;
Durchführung von Veranstaltungen in der Kinder- und Jugendarbeit auf 
christlicher Grundlage wie z,B. christliche Pfadfinderarbeit, Kindergottes- 
dienste,Freizeitmaßnahmen u.ä.;

2
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Ehe- und Familientherapiegespräche bzw, -Veranstaltungen sowie praktis
che Unterstützungen für hilfsbedürftige Personen;
Betrieb und Unterhaltung von Kindergärten und Kindertagesstätten; 
Durchführung von kulturellen Veranstaltungen mit christlichen Inhalten 
wie z.B- MusikKonzert, Gesangs- und Theateraufführungen;

c) Im Bereich der mildtätigen Tätigkeiten:
Im Rahmen ihr er Möglichkeiten ist die Gemeinde bestrebt, hilfsbedürfti
gen Personen,die die Voraussetzungen des § 53 AO erfüllen, in Not- und 
Krankheitsfällen durch Geld- und Dienstleistungen (Pflege,Betreuung und 
Hilfestellungen) selbstlose Unterstützung zu gewähren.
Betrieb und Unterhaltung von Alten-, Al ten wohn- und Pflegeheimen. 
Durchführung von Hilfstransporten in Entwicklungsländer und an Katas
trophengebiete.
Unterhaltung einer Telefonseelsorgeeinrichtung.

5, Zur Umsetzung ihrer Zwecke kann die Gemeinde sich auch Hilfspersonen 
im Sinne des § 57 Abs. 1 Nr. 2 AO bedienen.

6. Darüber hinaus ist die Gemeinde berechtigt, ihre Mittel teilweise im Rahmen 
des § 58 Nr. 2 AO auch anderen steuerbegünstigten Körperschaften oder 
Körperschaften des öffentlichen Rechts zur Verwendung zu steuerbegünstig
ten Zwecken zuzuwenden.

Verhältnis zum Bund Freikirchlicher Pfiugstgcmeinden
KdöR (BFP) mit Sitz in 64390 Erzhausen

)

1. Die Gemeinde ist mit ihren einzelnen Mitgliedern Mitglied der Religionsge
meinschaft „ Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden“ KdöR (BFP) mit Sitz 
in Erhausen bei Darmstadt und ist aufgrund des Kirchenrechts Bestandteil 
der öffentlich-rechtlich anerkannten Religionsgemeinschaft des BFP Kdör 
und steht mit dem BFP KdöR und den zu diesem Bund gehörenden 
Gemeinden und Werken in einer verbindlichen Glaubens- und Dienstgemein- 
Schaft.

3
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2. Entsprechend der BFP-RichtÜnien(Abschnitt 7.2) haben die Mitglieder des 
BFP-Vorstands Zutritt und Rederecht bei den Mitgliederversammlungen und 
VorstandssitzungenJn begründeten Fällen kann der BFP-Vorstand die 
Einberufung von Sitzungen und Mitgliederversammlungen verlangen.

3. Durch diese Mitgliedschaft erfüllt die Gemeinde die Voraussetzung für die 
Anerkennung der Förderungswürdikeit als,, Träger der freien jugendhilfe „ 
im Sinne von § 75 Abs. 3 SGB VIII und als „ Träger der freiem Wohlfahrt
spflege“ im Sinne von § 10 BSHG.

§4
Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft wird erworben
a) durch Aufnahme aufgrund eines Schriftlichen Antrages und nach Able

gung eines Bekenntnisses über die persönliche Erfahrung des Heils in 
Christus und nach vollzogener Glaubenstaufe gemäß Apg. 2,37-42,

b) durch die Überweisung aus einer anderen christlichen Gemeinde und 
Zustimmung der Mitgliederversammlung.

c) durch Wiederaufnahme.

2. Die Mitgliedschaft geht verloren
a) durch Austritt, Ausschluss oder Tod;
b) durch Überweisung an eine andere christliche Gemeinde.

Ein Ausschluss kann aufgrund eines vereinsschädigenden Verhaltens oder
eines nicht im biblisch-christlichen Sinne geführten. Lebenswandels durch,
Beschluss der Mitgliederversammlung erfolgen. Er ist dem betreffenden
Mitglied schriftlich mitzuteilen und ist nicht anfechtbar.

3. Über die Mitglieder wird ein Verzeichnis geführt.

4. Die Christliche Internationale Liga kennt drei Arten von Mitgliedern;aktive
Mitglieder, Fördermitglieder und Ehrenmitglieder.
a) Jeder Mitglied hat das Recht auf Information betreffend der Angelegen

heiten des Vereins und verpflichtet sich an Tätigkeiten und Versammlun
gen teilzunehmen.

b) Nur die aktiven Mitglieder haben das Stimmrecht bei Angelegenheiten 
des Vereins,die eine Entscheidung durch Stimmabgabe auf einer Haupt- 
Versammlung erfordern.

4
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c) Die Fördermitglieder sind volljährige Personen und private Organisatio
nen die in der Überzeugung der Richtigkeit der Ziele und Handlungswei-

’ Sen der Liga sich frei entscheiden, die Liga finanziell, materiell und 
moralisch zu unterstützen.Sie haben eine beratende Funktion.

d) Die Ehrenmitglieder sind Personen die sich um die Liga-verdient gemacht 
Haben. Sie werden ernannt auf Vorschlag des Ältestermrates, also des
„ Vorstandes „.

§5
Gemeindeorgane

Die Gemeinde ordnet ihre Angelegenheiten durch folgende Gemeindeorgane:

1. die Mitgliederversammlung,
2. den Vorstand -Hirtenrat oder der Ältestenrat

§6
Die Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung besteht aus den Mitgliedern der Gemeinde.Sie 
findet jeweils nach Bedarf jedoch mindestens einmal jährlich statt.

2. Die Mitgliederversammlung wird einberufen durch vorherige Bekanntgabe 
in den Gottesdiensten an den zwei vorhergehenden Sonntagen oder im 
Gemeindebrief der wöchentlich erscheint und zu den Sonntagsgottesdiensten 
vorliegt.

3. Außerordentliche Mitgliederversammlungen können jederzeit mit einer Frist 
von zwei Wochen durch den Vorstand einberufen werden.
Sie müssen einberufen werden,wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder 
diese unter genauer Angabe der gewünschten Tagesordnung,die im Rahmen 
der Aufgaben der Gemeinde liegen muss,verlangt.In diesen Fällen hat die 
Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder schriftlich unter Bekanntgabe der 
Tagesordnung zu erfolgen.

4. Die Mitgliederversammlung wird vom Gemeindeleiter geleitet, wenn nicht 
ein anderes Vorstandsmitglied dazu bestimmt wird. 5

5. Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:
5
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a) Sie beruft und verabschiedet ihre Pastoren und Gemeindeältesten,die ge
meinsam die Gemeindeleitung bilden, sowie nach Bedarf weitere 
Gemeindemitarbeiter und ihre Diakone.

b) Aus diesen wählt sie den Vorstand gemäß § 7 Abs. 2 jeweils fur 4 Jahre.
. Wiederwahl ist zulässig.

c) Die Mitgliederversammlung tätig die Aufnahme von Mitgliedern und übt 
Gemeindezucht im biblischen sinn.

d) Sie entscheidet über wichtige Wirksamkeiten der Gemeinde sowie die 
Arbeitsweise ihrer Arbeitszweige.

e) Sie bestellt zwei Rechnungsprüfer,die dem Vorstand nicht angehören dü
rfen, die die Jahresabrechnung zu prüfen und schriftlich darüber zu 
berichten haben.

f) Sie nimmt die Tätigkeits-,Kassen- und Vermögensberichte der Gemein
deleitung ihrer Arbeitszweige sowie die Prüfberichte der bestellten 
Kassenprüfer entgegen und erteilt dem Vorstand Entlastung.

g) Sie beschließt insbesondere über
1. den Haushalt der Gemeinde,
2. die Verwendung ihres Vermögens,
3. den An- und Verkauf von Grundstücken,
4. die Aufnahme von Darlehen,
5. Satzungsänderungen,
6. Auflösung des Vereins.

6. Sie kann Teile ihrer Aufgaben dem Vorstand oder anderen Personengruppen 
übertragen.

7. Jede satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht 
auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.Für die Gültig
keit der Beschlüsse ist einfache Stimmenmehrheit der Erschienenen notwen- 
dig.Gezählt werden die Ja- und Nein-Stimmen.Stimmenthaltungen und 
ungültige Stimmen sind nicht zu berücksichtigen.

8. Bei einer Satzungsänderung oder für die Auflösung des Vereins ist der Besc
hluss von mindestens einer Dreiviertel-Mehrheit (3/4) der anwesenden Mitg
lieder erforderlich.Ein Auflösungsbeschluss kann nur gefasst werden,wenn 
die Einladung unter Angabe der Tagesordnung mindestens 21 Tage zuvor 
schriftlich an alle Mitglieder erfolgte.Vor einer beabsichtigten Auflösung des 
Vereins ist das Präsidium des „Bundes Freikirchlicher Pfmgstgemeinde 
KdöR „ darüber schriftlich zu infonnieremEine Einladung mit Tagesordnung 
ist an das Sekretariat des BFP zu senden.

6
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9. Die gefassten Beschlüsse werden protokolliert und vom Vorsitzenden und 
Schriftführer unterzeichnet.

§3 * * * 7
Vorstand

1. Die Gemeindeleitung besteht aus einer angemessenen Zahl von Ältesten 
(mindestens drei) unter dem Vorsitz des jeweiligen Gemeindeleiters (in 
der Regel der Pastor der Gemeinde).Ihre Berufung erfolgt auf Vorschlag 
der bestehenden Gemeindeleitung durch die Mitgliederversammlung mit 
einer Zweidrittef Mehrheit.

2. Der Vorstand wird aus dem Kreis der Ältesten und Diakone für 4 Jahre 
gewählt (siehe § 6,Abs. 5b).Er besteht aus;
- dem Vorsitzenden (Pastor bzw. Gemeindeieiter),
- dem stellvertretenden Vorsitzenden,
- dem Schriftführer,
- dem Kassenwart.

Der Vorsitzende ist in Regel der von der Mitgliederversammlung berufene Pas
tor der Gemeinde.Die Mitgliederversammlung kann bestimmen,dass sich meh
rere Ämter in einer Person verbinden.Dabei müssen jedoch immer mindestens 
drei Personen den Vorstand bilden.
Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis eine Neubestellung erfolgt ist.Bei We
gfall eines Vorstandsmitgliedes bilden bis zur Neubestellung die übrigen Vors
tandsmitglieder den geschäftsführenden Vorstand.

3. Den Verein vertreten gerichtlich und außergerichtlich gemäß §2 26 BGB der 
Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende Jeder von ihnen ist auch 
allein vertretungsberechtigt. Lediglich als Einschränkungen im 
Innenverhältnis gilt, dass für Rechtsgeschäfte über Grundvermögen und für 
die Bestellung oder Löschung von Hypotheken, Grundschulden und anderen 
dinglichen Rechten die Unterschriften des Vorsitzenden und des 
Kassenwartes oder des stellvertretenden Vorsitzenden und des Kassenwartes 
erforderlich sind.FÜr Sparbücher und Konten sind sowohl der Vorsitzende als
auch der Kassenwart und der stellvertretende Vorsitzende jeweils allein
zeichnungsberechtigt.Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts
oder Finanzbehörden aus formalen oder rechtlichen Gründen gefordert
werden, kann der Vorstand mit einer 2/3 Mehrheit beschließen.

7
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4. Wird ein Rechtsgeschäft mit einem Vorstandsmitglied gemäf3 § 181 BGB 
abgeschlossen, so vertreten die Belange des Vereins ausschließlich die 
übrigen Mitglieder des Vorstands.

5. Der Vorstand übt seine Funktionen im Sinne der Satzung und der Beschlüsse 
der Mitgliederversammlung aus. Er hat die Aufgabe

a) das Gemeindeleben zu fordern, die einzelnen Mitglieder zu Diensten 
heranzuziehen, den Missionsdienst und das Liebeswerk der Gemeinde 
einzurichten und zu fördern,

b) den Haushaltsplan der Gemeinde aufzustellen und verantwortungsbewusst 
durchzu fuhren,

c) in angemessenen Zeitabständen Mitgliederversammlungen einzuberufen 
und diesen über seine Tätigkeit zu berichten sowie wichtige Beschlüsse 
zur Abstimmung vorzulegen.

§8
Haushalt

1. Die zur Erfüllung der gemeinsamen Aufgaben direkt oder indirekt notwendi
gen Mittel werden durch freiwillige Spenden und Kollekten der Mitglieder 
und Freunde der Gemeinde aufgebracht.MitgKedsbeiträge werden nicht erho
ben.

2. Die Mittel sind zeitnah nur für die angegebenen satzungsgemäßen Zwecke 
Verwenden. Es darf niemand durch unverhältnismäßig hohe Vergütung oder 
durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, begünstigt wer
den.

3. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als 
Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins, auch 
nicht bei seiner Auflösung oder Aufhebung.

4. Soweit Mitglieder oder sonstige Personen ehrenamtlich für die Gemeinde tä
tig sind, erhalten sie lediglich Erstattung der nachgewiesenen angemessenen 
AuslagemDie Gewährung angemessener Vergütungen für Dienstleistungen 
aufgrund eines besonderen Vertrages bleibt hierdurch unberührt.

§9
Auflösung und Anfallberechtigung

8
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Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegüns
tigten Zwecke fällt sein Vermögen an den „Bund Freikirchlicher Pfingstge- 
meinden KdöR“ mit Sitz in Erzhausen bei Dannstadt,der es ausschließlich und 
unmittelbar für gemeinnützige oder kirchliche Zwecke im Sinne dieser Satzung 
zu vemenden hat.

Alle Beschlüsse über die Verwendung des Vereinsvermögens gemäß Abs. 1 sind 
vor dem Inkrafttreten der zuständigen Finanzbehörde mitzuteilen und von dieser 
genehmigen zu lassen.

Als Liquidatoren werden die im Amt befindlichen veitretungsberechtigten Vors
tandsmitglieder bestimmtjsoweit die Mitgliederversammlung nichts anderes 
abschließend beschlißt.

Aachen,den 18.02, 2006.

Sonst: Satzung vom 25.9,1994 mit Satzungsänderung vom 18.02.2006, haben
wir über der Neufassung der Satzung zugestimmtr geändert durch Beschluss vom 25. September 2006.

Ort der Versammlung:
Jülicherstaße 191 
52070 Aachen

Das Vorstandskomitee der Li.C.I.A

Vor Standsvorsitzender (Prediger)

TWAWUTUKA SFT '
Balmhofstr. 31 

52064 Aachen

Stellvertreter Vorsitzender

MPEMBA-LUNGIDI MICHEL
Aretzstr.33 

52070 Aachen

9
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NGEMBA- VILU DENIS
Kirchbergstr.35 
52076 Aachen

Seb'etàr

(
/

DITÜ NGE YITADILA HILA
Herderstr. 8 

52146 Würselen

Gebetsführer

TSHIMANG A -KANUMUANGI

Bîsmarckstr. 30-32 
52249 Eschweiler

Kassierer

BIENVENÜ-EYENGOLA 
Heissbergstr, 5 

52066 Aachen

DIANTETE -LUVITU EMMA 
Metzgerstr. 1 

52070 Aachen

Buchhaltung

ANTONIO- FERNANDO PEDRO 'fcIL&v
Bergratherstr. 15 —------------

52249 Eschweiler' I '• 4 '

Protokoll

MBI-NZUNZU
Rudolfstr.10

52068 Aachen ---------- 4-----—^
10
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Amtsgericht Aachen 
Vereinsregister 
52034 Aachen

VR3386
Die Christliche Internationale Liga, Aachen: „LICIA“

Ich, das alleinvertretungsberechtigte Vorstandsmitglied des vorbezeichneten 
Vereins, übereiche als Anlage Ur- und Abschrift des Protokolls über die Mit
gliederversammlung vom 18. Februar 2006, enthaltend den Beschluss über die 
Neufassung der Satzung. Ferner überreiche ich ,Ur- und Abschrift der neu ge
fassten Satzung des Vereins.

Ich melde die beschlossene Neufassung der Satzung zur Eintragung in das
I mV’

Vereinsregister an.

Ferner melde ich zur Eintragung in das Vereinsregister an:

Herr Michel MPEMBA LUNGIDI, geboren am 10. Oktober 1976, 
wohnhaft in 52064 Aachen, Aretzstraße 33, wurde zum stellvertretenden 
Vorsitzenden gewählt.

Ich, der unterzeichnende, bin unverändert Vorsitzender des Vereins,

Ich versichere, dass die Mitgliederversammlung ordnungsgemäß einberufen 
war und alle Beschlüsse satzungsgemäß zustande kamen. Eine Eintragungs- 
nachricht wird auch an den beglaubigenden Notar erbeten.

Aachen, den 23. Juni 2006
I

Twawutuka SIVT-NZO
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Vorstancïsbeschluss 

des Vereins 

LICIA e.V.

vom äS/og/ 2006

Im Sinne der Bestimmungen des § 7 Ziffer 3. der Satzung des Vereins LICIA 

e.V. fasst der Vorstand hiennit einstimmig folgende Beschlüsse zur Satzungs

änderung;

1. In § 6 (Die Mitgliederversammlung) Ziffer 2. der Satzung werden hinter 

dem Wort „GemeindebrieF die Worte „der wöchentlich erscheint und zu 

den Sonntagsgottesdiensten vorliegt“ angefügt.

2. Die Bestimmungen in § 6 (Die Mitgliederversammlung) Ziffer 3. werden 

dahingehend ergänzt, dass in der ersten Zeile hinter dem Wort' .jeder

zeit“ die Worte „mit einer Frist von zwei Wochen“ beigefügt werden.

3. Die Bestimmungen des § 7 (Vorstand) Ziffer’ 3, werden hiermit neuge

fasst wie folgt:

„3. Den Verein vertreten gerichtlich und außergerichtlich gemäß $ 26 

BGB der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende. Jeder 

von ihnen ist auch allein vertretungsberechtigt. Lediglich als Ein

schränkung im Innenverhältnis gilt, dass für Rechtsgeschäfte über 

Grundvermögen und für die Bestellung oder Löschung von Hypo

theken, Grundschulden und anderen dinglichen Rechten die Unter-
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(

schriften des Vorsitzenden und des Kassenwartes oder des stellver

tretenden Vorsitzenden und des Kassenwartes erforderlich sind. Für 

Sparbücher und Konten sind sowohl der Vorsitzende als auch der 

Kassenwart und der stellvertretende Vorsitzende jeweils allein 

zeichnungsberechtigt. Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Ge

richt^- oder Finanzbehörden aus formalen oder rechtlichen Gründen 

gefordert werden, kann der Vorstand mit einer 2/3 Mehrheit be

schließen.“

4. Die Bestimmung in § 7 (Vorstand) Ziffer 4. erster Satz, nämlich „Der

Vorstand ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.“ wird er

satzlos gestrichen. Im übrigen bleiben die Bestimmungen des § 7 Ziffer 

4. unverändert.

I

Im übrigen bleibt die Satzung unverändert.

(

Vorsitzender: Twawutuka Sivi-Nzo
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I. Sachbericht
Bitte beantworten Sie hier (bzw. auf einem Beiblatt) mind, folgende Fragen oder senden Sie uns gerne einen 
Jahresbericht über Ihre Vereinsarbeit:

1. Welche Maßnahmen/ Aktionen/ Veranstaltungen haben im Jahr der Zuwendung stattgefunden?

2. Welche Zielgruppen haben Sie mit den Maßnahmen/ Aktionen/ Veranstaltungen angesprochen und wie viele Personen 
haben daran jeweils teilgenommen?

Inwieweit haben Ihre Maßnahmen/ Aktionen/ Veranstaltungen dio Integration der in der Stadt Aachen,lebenden 
Einwohnerinnen und Einwohner mit Migratipnshintergrund gefördert? Ç , r if 1w Wie w,., I ciiiwyimennnen ung t

^ ^ ________ ______ ^ ^
f Vy »r üvncI E. ivf (u.v^ h

» VO tb \\Ja \)x kV ^ _yUr.nV;,CMv\t,nj
' \! cL-cI ^ cutiiwta^pfevv ^ D

Vy) Ov Vu^J ^.y-y! cut c Jc-luv f)

C/üac (ivou P.r
i.u. jv -jhüJLL. JxüLÀk—■r,iit;lr!-

-'p AAAAÇ vV v\Mj'WCXÇvA r I
' (^PtwcltrcC^uvvd c Wv 4-^« '

- C V V a.-wv^,t vv-FtiA'-v awdl
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Foundation Stone Ministry e.V. 
Robensstr. 20-22, 52070 Aachen 

E-Mail: d.afari(8)web.de

Stadt Aachen
Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration
Kommunales Integrationszentrum
FB 56/610.020 - Integration im Querschnitt
Sascha Kaever
Reichsweg 30
52068 Aachen

Aachen, 06.03.2023

Beschreibung

Die Gemeinde Foundation Stone Ministry e.V. kooperiert seit mehreren Jahren im Integrationsbereich 
mit der Stadt Aachen (z.B. Beteiligung am Tag der Integration). Weiterhin ist die Gemeinde sowohl in 
ökumenischen. (z.B. Mitwirkung in der Nacht der offenen Kirchen) als auch interreligiösen Aktivitäten 
(z.B. Teilnahme an Veranstaltungen von Religions for Peace) in Aachen eingebunden. Die Gemeinde 
veranstaltet verschiedene Veranstaltungen wie z.B. Gottesdienste, Meetings für Frauen, Männer und 
Jugendliche und Chorproben.

Der Gospelchor besteht insgesamt aus neun TeilnehmerZ-innen (inkl. Instrumentalisten) und die 
Proben finden zweimal in der Woche in der Gemeinde statt.

Mit Gesang möchten wir als ansässige Gemeinde in Aachen die Botschaft der Liebe und Freude mit 
dem richtigen "Feeling" rüberbringen. Diese Zielgruppe hat unter Umständen ihre Heimat verlassen, 
weil sie dort verfolgt oder misshandelt und gefoltert wurden. (Gründe dafür sind wie folgt: Politische 
Verfolgung, Folter, Krieg und Gewalt) Die Flucht verläuft teilweise unter dramatischen und 
strapaziösen Umständen andere erfahren auf der Flucht Gewalt durch Schlepper oder Mitreisende.

Unser Ziel ist es ALLEN mit Gospelmusik zu heilen (wieder auf die Beine kommen, Erstarken, 
Wiederherstellen), denn die Songs erzählen von Freude, Hoffnung, Liebe und Vertrauen

Mithilfe der neuen Website https://fsministrv.org/ möchten wir die Integration der in der Stadt 
Aachen und lebenden Einwohnerinnen mit Migrationshintergrund mitbewirken.

Mit frQii/idlichen Grüßen 

I tfari
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